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Seite 2 Anzeige

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und 
wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest  

und ein gutes neues Jahr bei bester Gesundheit. 
 

Zimmerei Josef Faller 
Wittnau 

Markt und Straßen  verlassen, 
Still erleuchtet jedes Haus, 

 
Alles sieht so festlich aus. 
Joseph von Eichendorff 

 Seit ber 45 Jahren!   Seit 50 Jahren! 
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Wir wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie 
ein besinnliches 
Weihnachtsfest 
und einen guten Start 
ins neue Jahr!

Ihr Team der Raumausstattung Bauser

Polsterwerkstatt

Polstermöbel

Bodenbeläge

Sonnenschutz

Wandbekleidung

Gardinen

Dekos

 Wir wünschen einen guten Appetit,  
ein gesegnetes Weihnachtsfest  

und be danken uns für Ihr Vertrauen. 
Herzlichst, Ihre Familie Schmidt & Team.

Sandbühl 18 · 79299 Wittnau/Biezighofen · Telefon 0761 40 23 13

Mo.  |  Di.  |  Fr. 8.00-12.30 & 15.00-18.00 Uhr  |   Sa. 7.00-12.30 Uhr

Angebot der Woche

Lyoner 100 g  €1,39

Rindersalami  100 g  €1,99

Schweineschnitzel 100 g  €1,39
Angebote gültig vom 15.12.- 24.12.2022

Fr. 23.12. durchgehend von 8 -18 Uhr geöffnet.

Sa. 24.12. von 7 -12.30 Uhr geöffnet.  

Sa. 07.01. geschlossen.
Im Januar haben wir montags und dienstags geschlossen.
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Büchereien 

Merzhausen 
Katholische Öffentliche Bücherei 

Öffnungszeiten: Montag 09:00 bis 11:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 bis 19:00 Uhr, jeden 2. Samstag im Monat: 10:00 bis 
12:00 Uhr. Aktuelle Informationen unter: https://die-buecherei.merzhau-
sen.jimdosite.com 

Horben 
Bürgerbibliothek in der Grundschule (KÖB St.Agatha)  
Öffnungszeiten: Mittwoch 16:30 bis 17:30 Uhr 

Wochenmärkte 

Au • Marktplatz beim Bürgerhaus, Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr  
Horben • Rathausplatz, Mittwoch 16:00 bis 18:30 Uhr  
Merzhausen • Marktplatz beim FORUM, Samstag 08:00 bis 13:00 Uhr, an 
Heiligabend bis 12 Uhr geöffnet. 
Sölden • Lindenplatz, Dienstag 15:00 bis 18:00 Uhr 
Wittnau • Parkplatz Gallushaus, Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 

Hinweise zu Änderungen der Marktzeiten finden Sie unter der jeweiligen 
Gemeinde. 

Folgende Regelungen sind bei allen Märkten 
empfohlen: 

Ausreichende Abstände zwischen den Marktständen  n

Einzelbedienung der Kunden  n

Mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen den Kunden  n

Warteschlangen bilden  n

Empfehlung zum Tragen einer Maske, wenn der Abstand von mindestens n

1,5 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann  

Konzerte 

Horben 
Musikverein "Harmonie" Horben e. V. 
Der Musikverein Horben e. V. lädt Sie rechtherzlich zu seinem traditionellen 
Weihnachtskonzert am Samstag, 17. Dezember 2022 um 19:30 Uhr in die 
Festhalle Horben ein. Der Eintritt beträgt 6,- EUR. Über Ihr Kommen freuen 
wir uns sehr. 
Sölden 
Adventsbesinnung des Musikvereins 1900 Sölden e. V. 
Am Donnerstag, den 22. Dezember 2022 um 20:00 Uhr findet in der kath. 
Pfarrkirche St. Fides und Markus eine Adventsbesinnung statt. Herzlich ein-
geladen sind alle Mitglieder, Freunde und Interessierte. (Infos im Teil Nach-
richten aus Sölden in diesem Heft) 

Sonstige Veranstaltungen 

Au 
Bürgerhaus Au 
Ute Olerth, Abstrakte Malerei. Vom 7. November bis 31. Dezember 2022 – 
Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Seniorentreff Au 
Spielnachmittage : jeden 1. und 3. Dienstag des Monats um 15:00 Uhr im 
Bürgerhaus.  
Nächstes und letztes Treffen in diesem Jahr am Dienstag, 20.12.2022. um 
15:00 Uhr im Bürgerhaus. 

Standorte Defibrillatoren (AED) 

Au • Bürgerhaus, Dorfstraße 29 
Horben • Buswartehäuschen beim Rathaus, Dorfstraße 
Merzhausen • Sporthalle, Am Marktplatz 1 (Eingangsbereich) 
Wittnau • Clubheim SV Au-Wittnau, Kirchweg 10 
Wittnau • Gallushaus, Kirchweg 8 (Eingangsbereich) 
Sölden • Rathaus, Staufener Straße 4 (gegenüber Praxis Dr. Strosing) 

Öffentliche Toiletten 

Au • Bürgerhaus (OG), Dorfstraße 29, Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00 Uhr 
(in der Schulzeit). 

Horben • Bushaltestelle „Rathaus“, Dorfstraße, durchgehend geöffnet 
Merzhausen 
• Einsegnungshalle (Rückseite), Friedhofweg 10 a, täglich 07:00 bis 18:00 Uhr 
• Rathaus (EG), Friedhofweg 11, Montag bis Freitag 08:00 bis 12:15 Uhr,  
  Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr 
• Sporthalle (EG), Am Marktplatz 1, Montag bis Freitag 08:00 bis 22:00 Uhr  
(in der Schulzeit) 
Sölden • Milchcafé, Bürglestraße 14, Dienstag bis Freitag 14:00 bis 18:00 Uhr, 
Samstag und Sonntag 10:00 18:00 Uhr 

 
KerngoldÖlmühle

Die Manufaktur

Letzter Markttag 2022: 17. 12. 2022 Märzhausen, Wochenmarkt/Forum 
Neue Markttage 2023: Januar keine Marktpräsenz / 4. Februar, dann alle 2 Wochen

Familie Dietsche 
Barbaraweg 1, 79244 Münstertal 
Telefon 07636/7872495 
oelmuehle-kerngold.de 
kontakt@oelmuehle-kerngold.de

für die freundlichen Begegnungen im vergangenen Jahr. 
Wir freuen uns  auf ein gesundes Wieder sehen im 
neuen Jahr und wünschen Ihnen eine besinn liche  
Weihnachtszeit. - Besuchen Sie uns, wenn Sie noch  
auf der Suche nach einem passenden Weihnachts- 
geschenk sind!

I
I

I
I

I
I

III

I
I

I
I

Herzlichen Dank 

Was • Wann • Wo
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WICHTIGE RUFNUMMERN
NOTRUFE 
Notdienstapotheken 0800 0022833 
Notruf (Polizei) 110 
Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr 112 
Augen-Notfallpraxis des Universitätsklinikum FR 0761 270-40010 
Ärztlicher Notfalldienst (allgemein-, kinder-,  
augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 12012000 
Ökumenische Telefonseelsorge 0800 1110111 
Kinder- und Jugendtelefon 
Deutscher Kinderschutzbund 0800 1110333 
Polizei für das Hexental 07633 806180 
Notfall-Telefax Rufnummer Leitstelle Freiburg 0761 201–3399 

BÜRGERMEISTERÄMTER 

Au 
Dorfstraße 25, 79280 Au 0761 401399-0 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de 
Horben  
Dorfstraße 2, 79289 Horben 0761 211698-0 
E-Mail: gemeinde@horben.de 
Wassermeister: Herr Schneider 0170 7344578 
Bauhof: Herr Steffi 0172 6966973 
Merzhausen  
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 0761 40161-0 
E-Mail: gemeinde@merzhausen.de 
Sölden  
Staufener Straße 4, 79294 Sölden 0761 13780-0 
E-Mail: gemeinde@soelden.de 
Wittnau  
Kirchweg 2, 79299 Wittnau 0761 456479-0 
E-Mail: gemeinde@wittnau.de 

Wasserversorgung 
Zweckverband Wasserversorgung Hexental: 
Wassermeister: André Scheck 0174 1633580 
Markus Hog 0174 1633589 

badenova – Strom und Gas 0800 2767767 
Au, Horben, Merzhausen – Strom und Gas 
Sölden, Wittnau – nur Gas 
Energie-Dienst-Netze GmbH 
Stromversorger Sölden und Wittnau 07623 92-1818 

Recyclinghof Hexental 2187-9707 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Samstag: 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Postagentur Merzhausen 0761 51470460 

Abfallwirtschaft Landkreis 0761 2187-9707 

Bürgerbad Merzhausen 0761 8976080 

Schulen 
Merzhausen und Au: Hexentalschule 0761 45933-0 
Horben: Grundschule 0761 21169834 
Sölden: Grundschule 0761 403351 
Wittnau: Grundschule 0761 403842 

Jugendmusikschule Südlicher Breisgau 07633 82711 
Volkshochschule Südlicher Breisgau 07633 9265-0 
Außenstelle Hexental 0761 40161-33 

KINDERBETREUUNG 
Au St. Johannes 0761 401399-21 
Kleinkindgruppe 0761 401399-23 
Sarah Sehrer Knöpfchen 0761 406523 
Cornelia Walter Mäusekinder 0761 8885563 
Horben St. Agatha, 0761 29806 
Kleinkindbetreuung, Simone Heine 0761 290632 
Karl Lermer 0761 1562890 
Julia Schönau 0160 97970616 
Merzhausen 
Katholische Kindertagesstätte St. Gallus 0761 403540 
Evangelische Johanneskindertagesstätte 0761 404480 
Waldkindergarten Sonnenschein und 0157 51981448 
Regentröpfchen 0157 35657843 
Kinderkrippe Plumperquatsch 0761 38424030 
Sölden St. Fides Kindergarten 0761 402046 
Kinderkrippe Marienkäfer 
Wittnau wir haben eine Kleinkindgruppe von  
1-3 Jahren, eine Tagesgruppe und eine  
Waldgruppe für Kinder von 3-6 Jahren 0761 402033 
Wittnauer Wichtel: Tagesmutter Fr. M. Czensny 0179 1119110 
Kindertagespflege 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald,  
Fachstelle Kindertagespflege, Birgit Ruf-Killian 0761 2187-2634 
E-Mail: Birgit.Ruf-Killian@lkbh.de 

SOZIALE DIENSTE 
Dorfhelferinnenstation Hexental  
Einsatzleitung 0761 4010618 
Hospizbegleitung im Hexental 0761 4004331 
Begleitung von Schwerkranken, 0160 1046874 
Sterbenden und deren Angehörigen 
Sozialstation Mittlerer Breisgau 07633 9533-0  
Pflegedienstleitung 07633 9533-10
Beratungsstelle für ältere Menschen 07633 9533-20 
Hilfe von Haus zu Haus 07633 4065813 
Nachbarschaftshilfe Obere Möhlin 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
Hexentalstraße 5 a 0761 42968354 
Nachbarschaftshilfen  
Merzhausen-Au, Juliane Lorenz 0761 40139914 
Förderverein Soziale Dienste Wittnau 0761 404417 
Nachbarschaftsnetz Wittnau 
Barbara Schneider 0761 702294 
Anna Erley 0761 4098229 

KIRCHEN 
Au – Horben – Merzhausen 
Kath. Pfarramt St. Gallus 0761 402771 
Horben Evang. Pfarramt, Matthias-Claudius 0761 50361580 
Merzhausen Evang. Pfarramt 0761 45969-0 
Sölden Kath. Pfarramt Fides und Markus 0761 70888410 
Wittnau Kath. Pfarramt 0761 402926 
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Allgemeiner Teil

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachung über die Festset-
zung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2023 

für die Gemeinden  
Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau 

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental gibt in Erledigung für ihre Mitglieds-
gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau die Festsetzung 
der Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2023 öffentlich bekannt.  
Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes wird die Grundsteuer für die-
jenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2023 die gleiche Grund-
steuer wie für das Kalenderjahr 2022 zu entrichten haben, durch diese 
öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. Für die Steuerschuldner treten mit 
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen 
ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-
gangen wäre. 
In Fällen, in denen im Kalenderjahr 2023 Änderungen eintreten werden, hat 
der Steuerschuldner gemäß § 29 des Grundsteuergesetzes bis zur Bekannt-
gabe eines neuen Steuerbescheides zu den bisherigen Fälligkeitstagen 
Vorauszahlungen unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jahres-
steuer zu entrichten.  
Die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2023 ist grundsätzlich zu den gesetz-
lichen Fälligkeiten (15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November) oder 
wenn ein entsprechender Antrag gestellt worden ist, zum 1. Juli fällig.  
Für die Mitgliedsgemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau 
gilt die Festsetzung der Grundsteuer durch öffentliche Bekanntmachung 
durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental 
am 16. Dezember 2022 als bekannt gegeben. 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach der 
öffentlichen Bekanntmachung bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, 
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen Widerspruch erhoben werden. 
Hinweis 
Die Einlegung eines Widerspruchs hat keine aufschiebende Wirkung, d.h. der 
jeweils fällige Betrag ist trotzdem fristgerecht zu bezahlen. 
Dr. Christian Ante, Verbandsvorsitzender 

Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft 
Hexental (Gemeindeverwaltungsverband) neu 
gefasst 

Nach Zustimmung der Verbandsgemeinden (Au: Gemeinderatsbeschluss 
vom 28. November 2022, Horben: Gemeinderatsbeschluss vom 6. Dezember 
2022, Merzhausen: Gemeinderatsbeschluss vom 8. Dezember 2022, Sölden: 
Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2022 und Wittnau: Gemeinde-
ratsbeschluss vom 8. Dezember 2022) hat die Verbandsversammlung der VG 
Hexental am 8. Dezember 2022 in öffentlicher Sitzung einstimmig die Neu-
fassung der Verbandssatzung beschlossen. 
Die Kommunalaufsicht des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald hat die 
Neufassung der Verbandssatzung in der vorliegenden Form am 9. Dezember 
2022 genehmigt. 
Die öffentliche Bekanntmachung der Verbandssatzung erfolgt in diesem 
Amtsblatt. 
gez. Dr. Christian Ante – Verbandsvorsitzender  

Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft 
Hexental (Gemeindeverwaltungsverband) 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in 
Verbindung mit §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(GKZ) hat die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental 
am 8. Dezember 2022 folgende Änderung und Neufassung der Verbandssat-
zung beschlossen: 

§ 1 
Mitglieder, Name und Sitz des Verbandes 

(1) Die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau, Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald, im folgenden Mitgliedsgemeinden genannt, bil-
den unter dem Namen "Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV)" einen 
Gemeindeverwaltungsverband. 
(2) Der Gemeindeverwaltungsverband, im folgenden Verband genannt, hat 
seinen Sitz in Merzhausen. 

§ 2 
Aufgaben des Verbandes 

(1) Der Verband stellt zur Erfüllung seiner Erledigungs- und Erfüllungsauf- 
gaben Beamte mit der Befähigung zum Gemeindefachbeamten und  
sonstige Bedienstete zur Verfügung. Er hat das Recht, Beamte zu ernennen.  
(2) Der Verband erledigt für seine Mitgliedsgemeinden in deren Namen die 
folgenden Angelegenheiten und Geschäfte der Gemeindeverwaltung  
nach den Beschlüssen und Anordnungen der Gemeindeorgane  
(Erledigungsaufgaben): 

die Haushaltsplan-, Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte unter 1.
Einschluss von Stundung, Erlass und Beitreibung von Forderungen, 
die technischen Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleitplanung 2.
und der Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen sowie von Maß-
nahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, 
die Planung, Bauleitung und örtliche Bauaufsicht bei den Vorhaben des 3.
Hoch- und Tiefbaus, 
die Bearbeitung von Anträgen für Wasserversorgung und Abwasser-4.
beseitigung gemäß den Wasser- und Abwassersatzungen der Mitglieds-
gemeinden, 
die Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen im Rahmen der 5.
Zuständigkeiten der Mitgliedsgemeinden gemäß Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg und Baugesetzbuch einschließlich der Durchfüh-
rung der Angrenzeranhörung sowie die Vorbereitung von Gemeinderats-
entscheidungen der Mitgliedsgemeinden, 
die Herausgabe des Amtlichen Mitteilungsblattes der Verwaltungs-6.
gemeinschaft Hexental, des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexen-
tal und der Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau, 
die Koordination von Aufgaben im Bereich des Klima- und Umweltschut-7.
zes, 
die Terminkoordination und Abstimmung von Aufgaben des Datenschut-8.
zes innerhalb der Mitgliedsgemeinden, 
die Koordination von Aufgaben im Sinne des Onlinezugangsgesetzes 9.
(OZG), 
die Terminkoordination und Abstimmung von Aufgaben des Arbeits-10.
schutzes innerhalb der Mitgliedsgemeinden, 
EDV-Angelegenheiten hinsichtlich gemeinsam genutzter Hard- und Soft-11.
ware,  
die Bearbeitung von Anfragen des Gutachterausschusses, 12.
weitere Aufgaben, die dem Verband von einzelnen Mitgliedsgemeinden 13.
mit Zustimmung der Verbandsversammlung zur Erledigung übertragen 
werden.  

Die Vorbereitung der Sitzungen und der Vollzug von Beschlüssen der 
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Gemeinderäte und seiner Ausschüsse für die Erledigungsaufgaben der Mit-
gliedsgemeinden erfolgt durch die Verbandsverwaltung. 
Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden können im Rahmen der Erledi-
gungsaufgaben der Verbandsverwaltung Sachweisungen erteilen. 
(3) Der Verband erfüllt anstelle seiner Mitgliedsgemeinden in eigener 
Zuständigkeit die folgenden Aufgaben (Erfüllungsaufgaben): 

die vorbereitende Bauleitplanung, 1.
die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für Gemeindeverbindungs-2.
straßen, soweit sie den Herstellungsaufwand betreffen, 
die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung, 3.
den Bau und die Unterhaltung von Rückhaltebecken 4.
die Aufgaben des Standesamts nach dem Personenstandsrecht, 5.
die Aufgaben des Gemeindlichen Vollzugsdienstes (GVD), 6.
die Ausstellung von Fischereischeinen. 7.

(4) Der Verband nimmt ferner die ihm sonst noch durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes übertragenen Aufgaben wahr. 

§ 3 
Organe des Verbandes 

Organe des Verbandes sind: 
Der Verbandsvorsitzende 1.
Die Verbandsversammlung 2.

§ 4  
Verbandsvorsitzender 

(1) Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender der Verbandsversammlung. 
(2) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit und diese Ver-
bandssatzung keine Bestimmungen über den Verbandsvorsitzenden enthal-
ten, finden auf diesen die Vorschriften der GemO über den Bürgermeister 
entsprechende Anwendung.  
(3) Der Verbandsvorsitzende und seine vier Stellvertreter werden auf die 
Dauer von vier Jahren von der Verbandsversammlung gewählt. Sie müssen 
Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde sein. Scheiden sie vorzeitig aus der 
Verbandsversammlung aus, so findet für den Rest ihrer Amtszeit eine Neu-
wahl statt. Übt ein Bürgermeister eine Doppel- oder Mehrfachfunktion aus, 
reduziert sich die Anzahl der Stellvertreter entsprechend. 

§ 5 
Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Mit-
gliedsgemeinden als gesetzlichen Vertretern und je einem Gemeinderat pro 
angefangenen 1.000 Einwohnern jeder Mitgliedsgemeinde als weitere Ver-
treter. Die weiteren Vertreter einer jeden Gemeinde werden nach jeder 
regelmäßigen Gemeinderatswahl von dem neu gebildeten Gemeinderat aus 
seiner Mitte bestellt.  
(2) Die Verbandsversammlung ist grundsätzlich zuständig für alle Aufgaben 
des Verbandes, soweit durch diese Satzung nicht Aufgaben dem Verbands-
vorsitzenden zugewiesen sind.  
(3) Scheidet ein als weiterer Vertreter bestellter Gemeinderat vorzeitig aus 
diesem Amt aus, so endet mit seinem Ausscheiden auch seine Zugehörigkeit 
zur Verbandsversammlung. Für den Rest der Amtszeit wird durch die jewei-
lige Gemeinde eine Ersatzperson bestellt. 

§ 6 
Geschäftsgang 

(1) Auf die Verbandsversammlung finden die Bestimmungen der Gemeinde-
ordnung über den Geschäftsgang des Gemeinderats entsprechende Anwen-
dung, soweit sich aus dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und 
aus dieser Verbandssatzung nichts Anderes ergibt. 
(2) Die Verbandsversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen 
oder wenn dies eine Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft unter 
Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragt. 
(3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälf-
te der Mitgliedsgemeinden vertreten sind sowie die Sitzung ordnungsgemäß 
geleitet wird. Jedes anwesende Mitglied kann nur eine Stimme abgeben.  
(4) Die Beschlüsse der Verbandsversammlung über Satzungsänderung und 
Auflösung bedürfen einer Mehrheit der Stimmen von drei Viertel der Mitglie-

der der Verbandsversammlung. Änderungen von § 2 Abs. 2 und 3 bedürfen 
außerdem der Zustimmung aller Mitgliedsgemeinden. Im Übrigen bedürfen 
Beschlüsse der Verbandsversammlung der einfachen Mehrheit der anwesen-
den Mitgliedsgemeinden. 
(5) Die Niederschrift über die Verhandlung der Verbandsversammlung ist 
vom Vorsitzenden, vom Schriftführer und von zwei weiteren Vertretern in der 
Verbandsversammlung, die nicht Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde 
sind, zu unterzeichnen. Die Niederschrift über die öffentliche Verhandlung 
ist den Mitgliedern innerhalb von einem Monat zuzustellen. 

§ 7  
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder 

Die Aufwandsentschädigung des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellver-
treter sowie die Entschädigung der Verbandsversammlungsmitglieder und 
sonstiger ehrenamtlich Tätiger wird durch die Satzung des Verbandes über 
die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit geregelt. 

§ 8 
Verbandsverwaltung 

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 stellt der Verband Beamte mit der 
Befähigung zum Gemeindefachbeamten und sonstige Bedienstete nach 
Maßgabe des Stellenplanes ein. 
(2) Die Mitgliedsgemeinden können dem Verband Personal, Räumlichkeiten 
inklusive Ausstattung und sächliche Verwaltungsmittel zur Verfügung stel-
len. Der Verbandsvorsitzende ist befugt, dem zur Verfügung gestellten Per-
sonal im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für den Verband Weisungen 
zu erteilen. 

§ 9 
Finanzierung 

(1) Zur Deckung des Finanzbedarfs des Verbandes tragen die Mitglieds-
gemeinden durch eine allgemeine Verbandsumlage, durch Sonderumlagen, 
durch kostendeckende Entgelte und durch Investitionsumlagen bei. 
(2) Soweit der Finanzbedarf nicht nach § 9 Abs. 3, 4 und 5 gedeckt ist, wird 
er durch die allgemeine Verbandsumlage abgegolten. Bemessungsgrund-
lage für die allgemeine Verbandsumlage sind die Einwohnerzahlen der Mit-
gliedsgemeinden nach §  143 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg. 
(3) Sonderumlagen werden für die Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abs. 3 
Ziff. 2 (Straßen), § 2 Abs. 3 Ziff. 3 (Gewässer), § 2 Abs. 3 Ziff. 4 (Rückhalte-
becken) und § 2 Abs. 3 Ziff. 6 (GVD) erhoben und zwar nach folgenden Maß-
stäben:  

für die Aufgaben des Straßenbaulastträgers (§ 2 Abs. 3 Ziff. 2) nach der 1.
Anzahl der Kilometer der in jedem Gemeindebereich zu betreuenden Stra-
ßen; 
für den Ausbau der Gewässer (§ 2 Abs. 3 Ziff. 3) vollständig von der Mit-2.
gliedsgemeinde, auf deren Gemarkung eine Investitionsmaßnahme 
durchgeführt wird. Investitionszuschüsse Dritter vermindern die Sonder-
umlage;  
für den Bau von Rückhaltebecken (§ 2 Abs. 3 Ziff. 4) bei Maßnahmen ab 3.
dem 01.01.2011 nach folgendem Schlüssel:  
Au 13,10 Prozent, Horben 12,40 Prozent, Merzhausen 65,10 Prozent, 
Wittnau 9,40 Prozent; 
für den Betrieb und die Unterhaltung von Rückhaltebecken (§ 2 Abs. 3 4.
Ziff. 4) ab dem 01.01.2011 nach folgendem Schlüssel: 
Au 13,10 Prozent, Horben 12,40 Prozent, Merzhausen 65,10 Prozent, 
Wittnau 9,40 Prozent; 
für den Gemeindlichen Vollzugsdienst (§ 2 Abs. 3 Ziff. 6) entsprechend 5.
der zeitlichen Inanspruchnahme der daran beteiligten Gemeinden.  

(4) Kostendeckende Entgelte werden für die Aufgabenerledigung nach § 2 
Abs. 2 Ziff. 13 erhoben. 
(5) Zur Deckung des Finanzbedarfs für Investitionen erhebt die Verwaltungs-
gemeinschaft Hexental Investitionsumlagen. Die Investitionsumlagen nach 
§ 9 Abs. 3 werden nach den dort festgelegten Umlageschlüsseln erhoben. 
Für sonstige Investitionen werden ebenfalls Investitionsumlagen erhoben. 
Bemessungsgrundlage sind hierfür die Einwohnerzahlen der Mitglieds-
gemeinden nach §  143 GemO. Von den Mitgliedsgemeinden erhaltene 
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Investitionszuweisungen sind als Sonderposten für Vermögensgegenstände 
zu passivieren und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten 
Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen. Bei den Mitglieds-
gemeinden sind die geleisteten Investitionszuweisungen als Sonderposten 
für geleistete Investitionszuwendungen zu aktivieren und abzuschreiben. 

(6) Die Höhe der Umlagen und Entgelte nach § 9 Abs. 1 wird durch die Haus-
haltssatzung vorläufig festgesetzt. Diese sind auf Anforderung am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des Rechnungsjahres zu je einem Viertel fällig. Die 
endgültige Festsetzung erfolgt mit der Feststellung des Jahresabschlusses 
und ist nach Anforderung fällig. 

(7) Zur Finanzierung der Leistungen nach § 8 Abs. 2 sind gesonderte Verein-
barungen mit den betreffenden Mitgliedsgemeinden zu treffen. 

(8) Die Kosten punktueller Änderungen des Flächennutzungsplans sind von 
der beantragenden Gemeinde zu tragen.  

§ 10 
Öffentliche Bekanntmachungen 

Öffentliche Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den einzelnen 
Mitgliedsgemeinden in Form des jeweils festgelegten Bekanntmachungs-
rechts. 

§ 11 
Neuaufnahme und Ausscheiden von Verbandsmitgliedern,  

Auflösung des Verbandes 
Weitere Gemeinden können in den Verband nur zu Beginn eines Haushalts-
jahres aufgenommen werden. Entsprechendes gilt für das Ausscheiden einer 
Mitgliedsgemeinde aus dem Verband. Im Übrigen wird auf die Bestimmun-
gen der §§ 59 bis 62 GemO verwiesen. 

§ 12 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Umlagen, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

§ 13 
Schlussbestimmungen 

(1) Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 
am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 10. Dezember 2015 sowie die 
1. Änderungssatzung vom 6. Oktober 2021 außer Kraft. 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO 
erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Merzhausen, den 9. Dezember 2022 

Dr. Christian Ante – Verbandsvorsitzender 

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Hexental haben der 
Neufassung der Satzung wie folgt zugestimmt: 

Gemeinde Au: Gemeinderatsbeschluss vom 28. November 2022 n

Gemeinde Horben: Gemeinderatsbeschluss vom 6. Dezember 2022 n

Gemeinde Merzhausen: Gemeinderatsbeschluss vom 8. Dezember 2022 n

Gemeinde Sölden: Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2022 n

Gemeinde Wittnau: Gemeinderatsbeschluss vom 8. Dezember 2022 n

Amtliche Nachrichten 

 

Entsorgungseinrichtungen geschlossen 

Die Entsorgungseinrichtungen des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
sind an Weihnachten/Neujahr wie folgt geschlossen: 

Das Regionale Abfallzentrum Breisgau ist vom 24.12.2022 bis 01.01.2023 n

geschlossen. 

Der Recyclinghof Merzhausen ist vom 23.12.2022 bis 03.01.2023 n

geschlossen. 

Die Erdaushubdeponie Bollschweil ist vom 22.12.21 bis 09.01.2023 n

geschlossen. 

Wichtiger Hinweis: 

Die Sperrmüllkarten 2022 sind bis zum 31.01.2023 gültig!  

Frohe Weihnachten,  
Gesundheit, Zufriedenheit und einen  

guten Start ins neue Jahr 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Hexental, 
wir Bürgermeister wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Weih-
nachtszeit und alles Gute im Neuen Jahr. Wir alle haben gehofft, die Coro-
na-Pandemie endlich hinter uns lassen zu können. Leider hat uns diese 
immer noch nicht ganz losgelassen. Nicht minder schwer wiegt der Krieg 
in der Ukraine und die nun für alle sichtbare Zeitenwende, welche durch 
die Zertrümmerung der europäischen Friedensordnung durch Russland 
eingeläutet wurde. 
Kriege gab es leider auch in der Weihnachtszeit allzu oft auf der Welt. 
Der anhaltende Angriff auf die Ukraine mit all dem Leid für Zivilisten wie 
Soldaten zeigt Wirkungen hier vor Ort. Die Energiekrise trifft uns auch in 
Deutschland und stellt unsere Gemeinschaft neben der Aufnahme von 
Flüchtlingen vor weitere Herausforderungen. 
Da fragt man sich, in welchem Rahmen Weihnachten angemessen gefei-
ert werden kann. Ein totaler Verzicht erscheint aufgrund der Belastungen 
der letzten Jahre überzogen. Ein einfaches „Weiter so“ lässt die Empathie 
für unsere Mitmenschen, denen es nicht so gut geht wie uns hier im 
Hexental, vermissen. Darum haben sich die Gemeinden für einen Mittel-
weg entschieden, beispielsweise die öffentliche Beleuchtung reduziert, 
aber nicht ganz darauf verzichtet. In Demut und Dankbarkeit lässt sich 
auch in schwierigen Zeiten Weihnachten feiern. 
Und gerade in schwierigen Zeiten merken wir wieder, wie gut unsere 
Gemeinschaften vor Ort funktionieren, wie wichtig das Ehrenamt als 
Dienst am Nächsten ist. Hierfür möchten wir uns namens der Hexental-
gemeinden ganz herzlich bedanken! Freuen wir uns auf eine Zeit zusam-
men mit den Menschen, die uns am Herzen liegen und auf das Gute, wel-
ches 2023 für uns bereithält. 

Ihre Bürgermeister 
 

 
Dr. Christian Ante Dr. Benjamin Bröcker Jörg Kindel Markus Rees
Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeister

❄

❄ ❄

❄ ❄
❄

❄❄❄❄
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Breisgau-
Hochschwarzwald rund um Weihnachten und 
Neujahr 

Die Verwaltungsgebäude des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald 
bleiben am Freitag, dem 23. Dezember, sowie am Freitag, dem 30. Dezem-
ber, und am Montag, dem 2. Januar 2023, für den Publikumsverkehr 

geschlossen. Aus Gründen der Energieeinsparung werden die Gebäude an 
diesen Tagen nicht beheizt. Ebenfalls geschlossen an diesen Tagen ist die 
Tiefgarage in der Stadtstraße 2 in Freiburg. 

Hexentäler Amtsblatt – Änderungen ab 2023 
Das Hexentäler Amtsblatt erfährt zum Jahreswechsel 2023 mehrere 
Änderungen 
Ab der ersten Ausgabe 2023 fällt die dritte Seite „Was • Wann • Wo“ weg. 
Auf Seite 3 und Seite 4 finden Sie in Zukunft wichtige Kontakte und Rufnum-
mern im Hexental.  
Hinweise auf Veranstaltungen und Konzerte werden in einer neuen Rubrik 
mit dem Titel „Vereins- und Gemeindeleben im Hexental“ gesammelt. Die 
neue Rubrik ist nach den Gemeindenachrichten und vor den Kirchennach-
richten angeordnet und enthält alle Vereinsnachrichten, Nachrichten zum 
Gemeindeleben, sowie Termine in der Nachbarschaft. Durch die neue Glie-
derung wird die Veranstaltungsübersicht und Berichte übersichtlicher, da 
viele Vereine gemeindeübergreifend aktiv sind.  
Des Weiteren gibt es ab 2023 bei der VG Hexental eine Kategorie für Stel-
lenanzeigen und in den jeweiligen Gemeinden eine eigene Kategorie für 
Feuerwehrnachrichten.  
Schließlich ergibt sich für die Form der öffentlichen Bekanntmachung eine 
Änderung. Ab Januar 2023 erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen der 
VG Hexental und ihrer Mitgliedsgemeinden über die jeweiligen Webseiten. 
Ergänzend hierzu wird auf die Bekanntmachungen auch im Hexentäler Amts-
blatt hingewiesen. Sondergesetzliche Bestimmungen bestehen derzeit noch 
im Baugesetzbuch. Eine ausschließliche öffentliche Bekanntmachung von 
Bauleitplänen via Internet kann aktuell nicht rechtswirksam erfolgen, wes-
halb eine Bekanntmachung im Internet lediglich ergänzend vorgenommen 
wird. 

Aus der Verbandsversammlung  
vom 8. Dezember 2022 
Neue Verbandssatzung beschlossen und Prozess zur Weiterentwicklung 
des Verbandes skizziert 
Aus Anlass der neuen Umsatzsteuerregelung von § 2b UStG war die Ver-
bandssatzung der VG Hexental in 2022 überarbeitet worden. In diesem 
Zusammenhang musste die bisher nicht geregelte, aber seit Jahren bewähr-
te Verwaltungspraxis in einen rechtlich ordentlichen Satzungstext gegossen 
werden. Dabei war es unumgänglich, die Verbandszuständigkeiten neu zu 
definieren und auch die Organzuständigkeiten zwischen den Verwaltungs-
organen entsprechend der Empfehlung der Rechtsaufsicht erstmals schrift-
lich auszuformulieren. 
Dem Rechnungs- und Hauptamt ist es gelungen, innerhalb kurzer Zeit einen 
Satzungsentwurf zu erarbeiten, ihn Ende Oktober mit der Rechtsaufsicht als 
Genehmigungsbehörde abzustimmen und dann den zuständigen Gemeinde-
räten der fünf Mitgliedsgemeinden zuzuleiten, die bis zum 8. Dezember 
2022 als letztmöglichen Termin darüber zu entscheiden hatten, damit am 9. 
Dezember die Genehmigung vor Redaktionsschluss für das letzte Amtsblatt 
in 2022 am 12. Dezember erfolgen kann. An diesem ambitionierten Fahrplan 
gab es von Anfang an berechtigte Kritik von vielen Gemeinderäten, wobei 
hervorgehoben werden muss, dass sich dieser insbesondere aus den äuße-
ren Umständen ergeben hat und es der Verwaltung dennoch gelungen ist, 
die Entscheidungsgrundlagen rechtzeitig zu liefern. 
Während die Regelungen zur Umsatzsteuerproblematik unstrittig waren, gab 
es Irritationen bezüglich des erstmals in der Satzung erwähnten, aber seit 
über 50 Jahren etablierten Verwaltungsrats (umgangssprachlich Bürgermeis-
terrunde) sowie der exakten Abgrenzung von Zuständigkeiten. Diese fehlte 
bisher in der Verbandssatzung, ist aber auf Gemeindeebene in den jewei-
ligen Hauptsatzungen Usus und wurde im Vorfeld auch von der Rechtsauf-
sicht angemahnt. 
Während die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen und Sölden – auch teils 
mit mehrfacher Beratung – demjenigen Satzungsentwurf zugestimmt haben, 

 
 
 
 
 

 
Sachbearbeiter/in (w/m/d) für das Bürgerbüro.  

Ihre Aufgabenschwerpunkte sind: 
Ausweise und Pässe ausstellen  n

Ansprechpartner in der Telefonzentrale sein  n

Führerscheinanträge annehmen n

An�, Ab- und Ummeldungen bearbeiten n

polizeiliche Führungszeugnisse beantragen n

Fundbüro n

Wohnberechtigungsscheine ausstellen n

Auskünfte an Bürger erteilen n

Bescheinigungen ausstellen n

Anträge auf Sozialhilfe, Wohngeld und Elterngeld entgegennehmen  n

Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen bearbeiten  n

Änderungen des Aufgabengebietes bleiben vorbehalten.  
Folgende Voraussetzungen sollten Sie erfüllen:  
Sie … 

… sind idealerweise Verwaltungsfachangestellte/r oder haben eine n

vergleichbare Qualifikation  
… beherrschen die MS-Office-Standardprodukte sowie idealerweise n

das Meldeprogramm KM-EWO 
… sind kontaktfreudig n

… arbeiten selbständig und teamorientiert n

… verfügen über ausgeprägte Flexibilität und ein überdurchschnitt-n

liches Engagement  
… haben ein sicheres, freundliches und bürgernahes Auftreten n

… verstehen sich als Dienstleister/in n

Wir bieten:  
eine Stelle mit einem Beschäftigungsumfang bis zu 60 Prozent, die n

gegebenenfalls auch teilbar ist (bitte geben Sie bei der Bewerbung 
Ihren gewünschten Beschäftigungsumfang an) 
ein vielseitiges, verantwortungsvolles und interessantes Aufgaben-n

gebiet  
ein motiviertes, aufgeschlossenes und dynamisches Team  n

einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz, bei leistungsgerechter n

Bezahlung nach dem TVöD. 
flexible Arbeitszeiten.  n

Interessiert?  
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (bei 
elektronischer Bewerbung bitte in einer Datei) bis zum 15. Januar 2023 
an das Rathaus Horben, Personalamt, Dorfstr. 2, 79289 Horben. Die 
Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Schwerbehinderte 
Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Bürgermeister Dr. Benjamin 
Bröcker, E-Mail: broecker@horben.de. 

Die Gemeinde Horben (ca. 1.200 Einwoh-
ner) ist eine moderne und bürgerorientier-
te Verwaltung. Zur Unterstützung unseres 
Teams suchen wir Sie zum 01. April 2023  
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welcher den bisher praktizierten Status quo rechtlich ordentlich festschreibt, 
konnte der Wittnauer Gemeinderat diesen noch nicht mittragen, sondern 
stimmte für eine Fassung, die keinen Verwaltungsrat vorsieht und die 
Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden im Unbestimmten lässt. Da bei 
einem Satzungsbeschluss die Zustimmung aller Mitgliedsgemeinden erfor-
derlich ist, musste nun auf eine Version ohne Verwaltungsrat und konkrete 
Zuständigkeiten als Minimalkonsens zurückgegriffen werden. Die Gründe für 
die Ablehnung wurden vorgetragen und im Rahmen einer intensiven Debat-
te diskutiert. Verbandsvorsitzender Christian Ante hielt fest, dass die Ent-
scheidung bedauerlich, aber in guter demokratischer Manier zu akzeptieren 
ist. 
Allerdings bedeutet die Entscheidung in der Entwicklung der VG Hexental 
faktisch einen Schritt zurück, weil nun die gewohnte Abstimmung im Rah-
men eines Verwaltungsrats ohne Satzungsgrundlage bis auf weiteres unter-
bleiben wird. Weiter war es nicht von allen Gemeinden gewünscht, die 
Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden genau festzulegen, was dazu 
führen würde, dass neben den regulären Sitzungen zusätzlich mit sechs bis 
acht Sitzungen im Jahr zu rechnen ist, weil Zuständigkeiten so auf die Ver-
bandsversammlung fallen. Zusammengefasst bedeutet die Beschlusslage 
nun, dass die VG damit ineffizienter zu werden droht als in der Vergangen-
heit. Dass dies nicht gewollt war, zeigte die anschließende Debatte und die 
Suche nach Lösungsansätzen, die bei der Beschlussfassung über den Haus-
halt auch gefunden werden konnten. 
Letztendlich wurde dann die um den Verwaltungsrat gekürzte Satzung ohne 
konkrete Definition der Zuständigkeiten der Verbandsorgane als Minimal-
konsens beschlossen, zusammen mit Haushaltsmitteln von 10.000 Euro für 
ein extern moderiertes Verfahren zur Weiterentwicklung der VG Hexental, 
das in 2023 starten und letztlich in eine neue Satzung münden soll. Hierfür 
wird eine Arbeitsgruppe bestehend aus Verwaltungsmitarbeitern, Gemein-
deräten und Bürgermeistern Vorschläge erarbeiten, die der Verbandsver-
sammlung vorgestellt und dann von den Gemeinderäten beschlossen wer-
den sollen.  
Dabei wird an den Diskussionstand der Klausurtagung der Gemeinderäte der 
Verwaltungsgemeinschaft im Mai 2022 angeknüpft, in welcher neben der 
Sicherung des Status quo (Stufe 1) eine weiter ausgebaute interkommunale 
Zusammenarbeit auf VG-Ebene (Stufe 2), ein Zusammenschluss kleinerer 
Gemeinden innerhalb der VG (Stufe 3) oder gar eine Verbandsgemeinde 
(Stufe 4) als mögliche Szenarien skizziert wurden. Die Gemeinderäte der 
Mitgliedsgemeinden wurden daher gebeten, ihre Vorstellungen schriftlich 
festzuhalten und in den Prozess einzubringen. Dieses Vorgehen wurde von 
allen Mitgliedsgemeinden für gut befunden. Auf die öffentliche Bekannt-
machung der Verbandssatzung in diesem Amtsblatt wird verwiesen. 
Haushalt 2023 beschlossen und Kompromiss zur Bewirtschaftung gefun-
den 
Rechnungsamtsleiterin Doris Ebner stellte im Anschluss die Haushaltspla-
nung der VG Hexental vor. Darin wurde erläutert, welche finanziellen Aus-
wirkungen in 2023 aufgrund der Beschlussfassungen der Gemeinderäte und 
der Verbandsversammlung zu erwarten sind. Zur Umsetzung der an die VG 
übertragenen Aufgaben müssen die Gemeinden eine aufwandsdeckende 
Verbandsumlage entrichten, die sich im Vergleich zum Vorjahr um 357.000 
Euro auf 1.871.000 Euro erhöht. Im investiven Bereich gehört der Hochwas-
serschutz zu den eigenen Aufgaben des Verbandes. Während der zweite 
Bauabschnitt des Dorfbachausbaus in Merzhausen derzeit in der Umsetzung 
ist, werden die drei ausstehenden Regenrückhaltebecken in den Folgejahren 
zu finanzieren sein. Haushalt und Vorbericht werden unter www.vghexen-
tal.de für jedermann zur Einsicht bereitgestellt. Der Haushalt 2023 wurde 
einstimmig beschlossen. 
Ebenfalls einstimmig wurde festgelegt, wie der Haushalt 2023 vollzogen 
werden soll, solange die Zuständigkeiten von Verwaltungsrat und Verbands-
vorsitzenden nicht endgültig geklärt sind. So wurde festgelegt, dass der Ver-
bandsvorsitzende ermächtigt wird, die Planansätze in diesem Haushaltsplan 
im Rahmen der Haushaltsansätze zu bewirtschaften und die Entscheidung 
über außer- oder überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die 
den Haushaltsplanansatz um nicht mehr als 5.000 Euro übersteigen und 
nicht über ein Budget gedeckt sind, zu genehmigen. Diese Regelung ent-
spricht in etwa den Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden, wie sie in 
der Status quo-Variante dargelegt waren. Weiter wurde darüber hinaus der 

Verbandsvorsitzende ermächtigt, im Rahmen des Haushaltsplans Personal-
entscheidungen bis Besoldungsgruppe A9 bzw. Entgeltgruppe 10 zu treffen. 
Mit diesem pragmatischen Ansatz hofft die Verbandsversammlung nun, den 
Haushalt 2023 unbürokratisch umsetzen und schnell Konsens über die 
Zuständigkeitsverteilung erzielen zu können. 
Machbarkeitsstudie zum Hochwasserschutzkonzept Hexental abge-
schlossen 
Peter Neff vom Ingenieurbüro BIT stellte in der Verbandsversammlung den 
Abschluss der Machbarkeitsstudie zum Hochwasserschutzkonzept Hexental 
vor. Im Ergebnis lassen sich die bisherigen Planungsüberlegungen zu den 
drei weiteren Regenrückhaltebecken „Stöckenhöfe“, „Heimbach“ und 
„Ebersbächle“ umsetzen. Diese werden nun Grundlage für die anstehenden 
Gespräche mit den Grundstückseigentümern sowie die europaweite Aus-
schreibung der Planungsleistungen sein. 

Allgemeine Nachrichten  

Bürgerbus Merzhausen 
Der Bürgerbus verkehrt immer sonntags von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr alle  
20 Minuten zwischen Merzhausen Ortsmitte und FR Paula-Modersohn-Platz. 
Der genaue Fahrplan kann am Aushang an den Bushaltestellen nachgelesen 
werden. 

Aktion Dreikönigssingen 2023 
Noch steht Weihnachten vor der Tür, aber bald danach sind die Sternsinger 
wieder unterwegs zu den Menschen. Am 06. und 07.01.2023 sind die klei-
nen und großen Könige der Pfarrei St. Gallus Merzhausen/Au im Einsatz für 
benachteiligte Kinder in aller Welt. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ 
bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige 
den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln 
Spenden für Gleichaltrige in aller Welt.  
„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das 
aktuelle Motto der 65. Aktion Dreikönigssingen. Damit rücken die Sternsin-
ger den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machen auf 
Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder 
psychischer Gewalt leiden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 
jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – das 
ist jedes zweite Kind. Die Aktion bringt den Sternsingern nahe, dass Kinder 
überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien 
genauso wie in Deutschland.  
Mit den Spenden, die die Sternsinger bei ihren Hausbesuchen sammeln, för-
dert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bil-
dung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe. 
weitere infos unter www.sternsinger.de  
Kontakt: sternsinger.mzh@gmx.de 

Neuer Fahrplan für Bus und Bahn  
im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) – mit 
neuem Service  
„Mein Fahrplanheft“ immer aktuell  
Am 11. Dezember tritt der Fahrplan für das Jahr 2023 im Regio-Verkehrsver-
bund Freiburg (RVF) in Kraft. Nachdem im vergangenen Jahr diverse Ange-
botsausweitungen im Rahmen des Förderprogramms „ÖPNV-Offensive länd-
licher Raum“ realisiert werden konnten, steht der kommende Fahrplanwech-
sel vor dem Hintergrund der enormen Kostensteigerungen unter dem Vor-
zeichen, das bestehende Angebot zu sichern. Den neuen Service „Mein Fahr-
planheft“ bietet derweil die Homepage des RVF, auf welcher sich Fahrgäste 
künftig ihr persönliches Fahrplanheft tagesaktuell erstellen können. 
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“Mein Fahrplanheft“ – individuell, nachhaltig und tagesaktuell 
Wie gewohnt finden Fahrgäste alle Fahrpläne in der Fahrplansuche auf 
www.rvf.de/fahrplaene zum Download. Darüber hinaus gibt es jetzt den Ser-
vice „Mein Fahrplanheft“: Dabei können sich Kundinnen und Kunden die 
gewünschten Linien aussuchen und über eine Warenkorb-Funktion kostenlos 
herunterladen. Sie erhalten dann eine pdf-Datei, die alle ausgewählten Lini-
en enthält. Hierbei stehen immer die tagesaktuellen Fahrplantabellen und 
auch temporär gültige Tabellen – wie sie während Bauarbeiten gelten – zur 
Verfügung. Gedruckte Fahrpläne waren in den vergangenen Jahren meist 
wenige Wochen nach Fahrplanwechsel nicht mehr aktuell und ein unterjäh-
riger Neudruck bei Änderungen nicht zuletzt im Hinblick auf nachhaltigen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen unverhältnismäßig.  
Stadtverkehr Freiburg – Pilotprojekt Schnellbuslinie 
In einer zweijährigen Testphase werden die beiden Tuniberg-Gemeinden 
Munzingen und Tiengen mit einer neu eingerichteten Schnellbuslinie – Linie 
37 – mit dem Freiburger Hauptbahnhof verbunden. Von „Im Maierbrühl“ – 
dem letzten Halt in Tiengen – wird der Hauptbahnhof dann in unter zwanzig 
Minuten erreicht. 
Die Bauarbeiten zur Stadtbahn Waldkircher Straße und der Errichtung der 
Radvorrangroute FR3 in der Friedhofstraße sind in vollem Gange, sodass die 
Neubaustrecke der Linie 2 nach derzeitigem Stand voraussichtlich um Juni 
2023 in Betrieb genommen werden kann. Der bestehende Schienenersatz-
verkehr (SEV) wird bis dorthin weitergeführt. 
Fahrpläne 2023 – immer aktuell in der App 
Neben der Fahrplansuche unter www.rvf.de/fahrplaene und dem Service 
“Mein Fahrplanheft“ finden Interessierte alle aktuellen Fahrpläne in den 
Apps von RVF und VAG: FahrPlan+ und VAGmobil. Dort erhalten sie auch ein 
ausführliches Sortiment an Fahrscheinen mit Rabatt. Auf der Website des 
RVF unter www.rvf.de gibt es außerdem eine aktuelle Online-Fahrplanaus-
kunft. Sowohl die Apps als auch die Online-Fahrplanauskunft beinhalten 
zudem nützliche Funktionen, wie die Darstellung von Multimodalitätsange-
boten – z.B. Frelo oder Carsharing Grüne Flotte – oder Tarifübersichten.  
Wer lieber einen gedruckten Fahrplan in Händen hält, für den gibt der RVF 
zehn regionale Fahrplanhefte heraus. Fahrgäste finden damit in ihrem Ver-
kehrsraum alle Verbindungen auf einen Blick. Die gedruckten Fahrplanhefte 
erhalten Kundinnen und Kunden in Kürze bei den Verkehrsunternehmen des 
RVF. 

Revision bei der Schauinslandbahn erfolgreich 
abgeschlossen 

Am 10. Dezember geht die Schauinslandbahn nach erfolgreich beendeter 
Revision wieder in Betrieb. 
Die Schauinslandbahn fährt täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr. 
Am 24.12.22. bleibt die Seilbahn und das Restaurant Die Bergstation ganz-
tägig geschlossen. Zwischen den 
Jahren ist die Schauinslandbahn geöffnet. 

Brandschutztipps der Feuerwehr: 
Bald ist Weihnachten. Für viele ein Fest der Freude und Besinnlichkeit. Für 
so manchen aber auch ein Fest voller Angst und Schrecken, oft mit schlim-
men Folgen. Nur eine kleine Unachtsamkeit und schon steht das Symbol der 
Festlichkeit in hellen Flammen. Damit aus Ihrer Weihnachtsfeier kein Weih-
nachtsfeuer wird, hier einige Tipps des Landesfeuerwehrverbandes Baden-
Württemberg. 

Kaufen Sie den Weihnachtsbaum erst kurz vor dem Fest und achten Sie n

darauf, dass er nicht nadelt. 
Bewahren Sie ihn bis zu den Festtagen möglichst im Freien auf. n

Achten Sie auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu leicht brennbaren n

Materialien wie Vorhängen und Gardinen. 
Sofern Sie Wachskerzen bevorzugen, befestigen Sie diese so, dass andere n

Zweige nicht Feuer fangen können; verwenden Sie Kerzenhalter aus feu-

erfestem Material. 
Zünden Sie die Kerzen von oben nach unten an; in umgekehrter Reihen-n

folge löschen. 
Stellen Sie für den Fall eines Falles Löschmittel griffbereit. Es genügt auch n

ein Eimer Wasser. 
Lassen Sie brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt; Eltern sollten auf ihre n

Kinder achten. 
Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge an einem vor Kindern siche-n

ren Platz auf. 
Kinder sollten nur unter Anleitung von Erwachsenen mit Streichholz und n

Feuerzeug umgehen. 
Und wenn es dennoch brennen sollte: Auch am Heiligabend helfen die Frau-
en und Männer Ihrer Feuerwehr Ihnen. Notruf-Telefon 112 

Standesamtliche Nachrichten 

Hinweis: Die Veröffentlichung von Personenstandsfällen erfolgt nur bei aus-
drücklicher Einwilligung der Betroffenen oder Angehörigen 

Eheschließungen:  
06.12.2022 Carola Luise Holweg und 

Carsten Wolfgang Drecoll 
Merzhausen, Alte Str. 13 

Sterbefälle: 
22.11.2022 Erika Anna Alice Scholl geb. Blume 

Merzhausen, Im Brunnacker 1 

Vereine  

Sportschützenverein Merzhausen-Au e. V. 
Der Sportschützenverein Merzhausen-Au e.V. lädt herzlich ein zum Neujahrs-
brezelschießen am 6.Januar 2023 ab 11:00 Uhr im Schützenhaus in Au. 
Die Siegerehrung wird gegen 15:00 Uhr stattfinden 

Hexentäler Kinderküche e. V. 
Stellenangebot Bufdi (m/w/d) 
Für unsere Hexenküche suchen wir ab Februar 2023 einen Bundesfreiwil-
ligendienstleistenden (m/w/d). Weitere Informationen und eine detaillierte 
Stellenbeschreibung finden Sie auf der Website: https://hexenkueche-merz-
hausen.de 
Wir bitten herzlich um Ihre Spenden! 
Zwar haben wir die Ausstattung der Küche im FORUM vollständig finanziert, 
für das erste Jahr zeichnet sich jedoch für unseren Verein ein deutliches Defi-
zit ab. Gründe dafür sind zum einen die enormen Preissteigerungen bei den 
Lebensmitteln, zum anderen eine Vorgabe des Landratsamts, nach der wir 
erst einmal nicht unsere gesamten Kapazitäten ausschöpfen und nur eine 
begrenzte Anzahl an Essen ausliefern dürfen. Wir bitten Sie daher herzlich 
um Ihre Unterstützung, damit wir das erste Jahr gut überstehen. 
Spendenkonto: Hexentäler Kinderküche e. V., Volksbank Freiburg eG, IBAN: 
DE23 6809 0000 0044 0672 00. Spendenplattform Betterplace: 
https://betterplace.org/de/projects/106181 
Hexentäler Kinderküche e. V., Im Ried 4b, 79249 Merzhausen · Vorstand: Car-
men Flum, Lucia Seebach und Sybille Koch-Göpfrich ·  
info@hexenkueche-merzhausen.de, · https://hexenkueche-merzhausen.de 
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Termine Nachbarschaft 

Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl e. V. 
20. Dez., Dienstag: „Letzte Gesundheitswanderung 2022“, Treff: 10 + 14 n

Uhr, Treff: Musikpavillon Stadtgarten, für alle Altersgruppen, kurze Wan-
derungen ca. 2 Std, kombiniert mit gezielten sanften Übungen aus der 
Physiotherapie, die fit machen, Kosten: Nichtmitglieder 3,- €, Mitglieder 
frei, Leitung: Walter Sittig, zertifizierter Gesundheitswanderführer, Tel.: 
0173329 2710, E-Mail: waltersittig@aol.com 
29. Dez., „Donnerstagwandertreff“, von Gundelfingen ins Glottertal zum n

Engelsweg, Treff: 09.20 Uhr, Hbf, Zug Waldkirch, Auf-/Abstieg: 

200m/150m, Gehzeit: 3Std/10Km, leicht/mittel, Einkehr: ja, Rucksackver-
pflegung: ja, Führung: Jaschar Jalayer, Tel. 0761/88899022, bei Schnee 
oder Eis bitte Wanderstöcke mitnehmen Tour wird dann auch abgekürzt. 

31. Dez., Samstag: „Stammtisch im Berglusthaus“, Wanderung zum n

Stammtisch ohne Wanderführung. Treff: 9:30 Uhr, Talstation Schauinsland-
bahn. Mit Bus nach Horben Rathaus; von hier in ca. 1,15 Std. auf markier-
tem Weg zum Berglusthaus. Aufstieg: 224m/3,5km. Wegbeschreibung: 
Horben Rathaus – Ignazhof – An der Linde rechts abbiegen und der blauen 
Raute folgen – nach 500m links in den Bußweg abbiegen, Mainackerhof, 
Fußweg durch den Wald – Parkplatz Gerstenhalm – Eckewitti – Geißenfel-
sen – Berglusthaus, eventuell Übernachtung. 

Gäste sind herzlich willkommen. Corona Vorsichtsmaßnahmen sind ein-
zuhalten 

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachung über die Satzung 
zur Anpassung örtlicher Satzungen an  
§ 2b UStG(§ 2b UStG-Anpassungs-Satzung)  
der Gemeinde Au 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
und den §§ 2, 6, 11, 13, 17, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) in Verbindung mit den §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 
15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes Baden-
Württemberg (BestattG), §  34 des Feuerwehrgesetzes (FwG) für Baden-
Württemberg, § 132 Baugesetzbuch (BauGB), § 51 Wassergesetz für Baden-
Württemberg (WG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Au am 28. November 
2022 folgende Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an §  2b UStG 
(§ 2b UStG-Anpassungs-Satzung) beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde Au 

(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 
Die Friedhofssatzung der Gemeinde Au (Friedhofsordnung und Bestattungs-
gebührensatzung) in der Fassung vom 19. März 2014 wird wie folgt geän-
dert: 
Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 

§ 28a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 2 
Änderung der Satzung (Kostenordnung) über die Erhebung von Kosten 

für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Au 
Die Satzung über (Kostenordnung) über die Erhebung von Kosten für die 
Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Au in der Fassung vom 6. April 
2005 wird wie folgt geändert: 
Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 

§ 5a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 3 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 
Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Fassung 
vom 2. Oktober 2003 wird wie folgt geändert: 
Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 

§ 17a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 4 
Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für das gemeinde-

eigene Bürgerhaus und den Kirchensaal 
Die Benutzungs- und Gebührensatzung für das gemeindeeigene Bürgerhaus 
und den Kirchensaal in der Fassung vom 12. Juli 2017 wird wie folgt geän-
dert: 
Nach § 21 wird folgender § 21a eingeführt: 

§ 21a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 5 
Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Au 
Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – 
AbwS) der Gemeinde Au in der Fassung vom 18. November 2021, zuletzt 
geändert am 20. Oktober 2022, wird wie folgt geändert: 
Nach § 49 wird folgender § 49a eingefügt: 

§ 49a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 6 
Änderung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und 

geschlossenen Gruben 
Die Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen 
Gruben in der Fassung vom 6. November 1987 wird wie folgt geändert: 
Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 

Nachrichten aus AU GEMEINDE AU 
www.au-hexental.de 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de

Dorfstraße 25 
79280 Au 
Tel.: 0761 401399-0
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§ 7a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 7  
Änderung der Satzung zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Klein-

einleiter (Kleineinleiterabgabensatzung) 
Die Satzung zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter (Kleinein-
leiterabgaben-satzung) in der Fassung vom 18. September 1998, zuletzt 
geändert am 17. Januar 2002, wird wie folgt geändert: 
Nach § 6 wird folgender § 7a eingefügt: 

§ 7a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 8 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Im Übrigen bleiben die 
Bestimmungen der zu ändernden Satzungen unberührt. Für Entgelte, die 
bereits vor diesem Zeitpunkt entstanden und erst nach dem 31. Dezember 
2022 zu entrichten sind, gelten für die Bemessung die Satzungsbestimmun-
gen, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung gegolten haben. 
Au, den 28. November 2022 
Jörg Kindel – Bürgermeister  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.  

Amtliche Nachrichten 

Öffentliche Bekanntmachung über die Ausgabe 
neuer Hundesteuermarken ab 2023 

Die Gemeinde Au gibt mit den Hundesteuerjahresbescheiden 2023 neue 
Hundesteuermarken aus. Die neuen hellgrünen Marken sind mit den Jahres-
zahlen 2023 – 2025 versehen. Die neuen Hundesteuermarken sind ab dem 
1. Februar 2023 gültig.  
Die alten blauen Hundesteuermarken mit den aufgedruckten Jahreszahlen 
2020 – 2022 werden mit Ablauf des 31. Januar 2023 für ungültig erklärt. 
Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm 
bewohnten Hauses oder des umfriedeten Grundbesitzes laufenden anzeige-
pflichtigen Hunde mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuer-
marke zu versehen. 
Jörg Kindel – Bürgermeister 

Weihnachtsbaum-Sammlung 
Die Jugendlichen der Feuerwehr Au werden am Montag, den 9. Januar 2023 
ab 8:00 Uhr die Weihnachtsbäume einsammeln. 
Damit Ihr Baum mitgenommen werden kann, ist es wichtig, dass Ihr Baum 

rechtzeitig zur Abfuhr am Straßenrand und für die Einsammler gut sichtbar n

bereit gestellt wird und  
vollständig abdekoriert ist. n

Die Jugendfeuerwehr ist angewiesen, nicht vollständig abgeschmückte 
Bäume stehen zu lassen. Diese Bäume sind vom Eigentümer selbst zu ent-
sorgen oder können bei einer Grünschnitt-Annahmestelle der ALB sauber 
abgegeben werden. 

Rathaus Au – Geänderte Öffnungszeiten  
während der Weihnachtsferien 

In den Weihnachtsferien haben wir die Öffnungszeiten des Rathauses Au 
wieder etwas reduziert.  
In dringenden Fällen ist eine telefonische Terminvereinbarung über 0761 40 
13 99 0 möglich bzw. wir sind per Mail unter gemeinde@au-hexental.de 
erreichbar. 
Geänderte Öffnungszeiten:  
27.12.2022 08:00 bis 12:00 Uhr 
28.12.2022 geschlossen. 
29.12.2022 08:00 bis 12:00 Uhr 
30.12.2022 08:00 bis 12:00 Uhr 
02.01.2023 08:00 bis 12:00 Uhr  
03.01.2023 08:00 bis 12:00 Uhr 
04.01.2023 geschlossen 
05.01.2023 08:00 bis 12:00 Uhr 
06.01.2023 Heilige Dreikönige – geschlossen 
Ab 09.01.2023 sind wir wieder zu den bekannten Öffnungszeiten 
erreichbar.  
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen unserem Bürgerinnen 
und Bürgern schöne Adventstage und ein gesegnetes Weihnachtsfest.  
Das Rathaus-Team Au 

Neujahrsmatinee in Au 

Die Gemeinde Au lädt wieder herzlich alle Bürger zur Neujahrsmatinee im 
Bürgerhaus ein.  
Ulli Obrecht berichtet als Vorsitzende über die Aktivitäten des Fördervereins 
Bürgerhaus Au mit erfreulichen Nachrichten für das Neue Jahr, der Musikver-
ein Au (MV) begleitet die Matinee musikalisch. 
Bürgermeister Jörg Kindel wird die Gäste begrüßen, einen Rückblick auf das 
vergangene Jahr und einen Ausblick ins neue Jahr geben. Die Ehrung eines 
verdienstvollen Bürgers von Au wird einen besonderen, feierlichen Punkt 
darstellen, bevor sich die Gäste bei einem gemütlichen Beisammensein 
nach der Corona-Zwangspause endlich wieder direkt treffen können. 
Die Matinee am Sonntag, den 08. Januar 2023 beginnt um 11 Uhr. 

Allgemeine Nachrichten  

Seniorentreff Au  
Unser letztes Treffen in diesem Jahr ist am Dienstag, 20.12.22. um 15Uhr im 
Obergeschoss des Bürgerhauses. Wir werden dann schon etwas Weihnach-
ten und das Jahresende feiern.  
Das erste Treffen im neuen Jahr ist am Dienstag, 17.1.2023. (3. Dienstag des 
Monats) 
Bis dahin frohe Festtage!
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Öffentliche Bekanntmachung 

Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen  
an § 2b UStG (§ 2b UStG-Anpassungs-Satzung)  
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
und den §§ 2, 6, 11, 13, 17, 20, 42 und 43 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg (KAG) in Verbindung mit den §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 
1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes Baden-
Württemberg (BestattG), §  34 des Feuerwehrgesetzes (FwG) für Baden-
Württemberg und § 132 Baugesetzbuch (BauGB) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Horben am 6. Dezember 2022 folgende Satzung zur Anpassung 
örtlicher Satzungen an § 2b UStG (§ 2b UStG-Anpassungs-Satzung) beschlos-
sen: 

Artikel 1 
Änderung der Friedhofssatzung 

Die Friedhofssatzung in der Fassung vom 13. Dezember 2011 wird wie folgt 
geändert: 
Nach § 26 wird folgender § 26a eingefügt: 

§ 26a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 2 
Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Horben 
Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – 
AbwS) der Gemeinde Horben in der Fassung vom 7. Dezember 2021 wird 
wie folgt geändert: 
Nach § 49 wird folgender § 49a eingefügt: 

§ 49a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

Artikel 3 
Änderung der Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe  

(Kurtaxesatzung – KTS) 
Die Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe (Kurtaxesatzung – KTS) in der 
Fassung vom 27. April 2021 wird wie folgt geändert: 
Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 

§ 10a 
Umsatzsteuer 

 
Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 4 
Satzung – Kostenordnung – über die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Horben 

Die Satzung – Kostenordnung – über die Erhebung von Gebühren für die Inan-

spruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Horben in der Fas-
sung vom 27. Oktober 1993, zuletzt geändert am 27. November 2001 durch 
die Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen der Gemeinde Horben an den 
EURO (Euro-Anpassungs-Satzung), wird wie folgt geändert: 
Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 

§ 5a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 5 
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Fassung 
vom 28. Oktober 1981, zuletzt geändert am 27. November 2001 durch die 
Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen der Gemeinde Horben an den 
EURO (Euro-Anpassungs-Satzung), wird wie folgt geändert: 
Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 

§ 12a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 6 
Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter  

(Kleineinleiterabgabensatzung – KlES) 
Die Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 
(Kleineinleiterabgabensatzung – KlES) in der Fassung vom 20. Oktober 1998, 
zuletzt geändert am 11. Dezember 2001, wird wie folgt geändert: 
Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 

§ 7a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 7 
Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach  

§ 8a BNatSchG 
Die Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §  8a 
BNatSchG in der Fassung vom 24. September 1996 wird wie folgt geändert: 
Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 

§ 7a 
Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelte) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

Artikel 8 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Im Übrigen bleiben die 
Bestimmungen der zu ändernden Satzungen unberührt. Für Entgelte, die 
bereits vor diesem Zeitpunkt entstanden und erst nach dem 31. Dezember 
2022 zu entrichten sind, gelten für die Bemessung die Satzungsbestimmun-
gen, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung gegolten haben. 

Nachrichten aus HORBEN GEMEINDE HORBEN 
www.horben.de 
gemeinde@horben.de

Dorfstraße 2 
79289 Horben 
Tel.: 0761 211698-0
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Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.  
Horben, den 7. Dezember 2022 
Dr. Benjamin Bröcker – Bürgermeister  

Öffentliche Gemeinderatsitzung 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 
20. Dezember 2022 um 19:00 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde Horben 
statt. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. 
Im Anschluss der öffentlichen Gemeinderatssitzung findet eine nichtöffent-
liche Gemeinderatssitzung statt. 

Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 

Antrag von GR Hans-Peter Amann auf vorzeitiges Ausscheiden aus dem 1.
Gemeinderat  

Beratung und Beschlussfassung  n

Nachrücken von Otmar Wießler in den Gemeinderat 2.
Beratung und Beschlussfassung  n

Wahl eines Stellvertreters in die Verbandsversammlung der VG Hexental 3.
sowie Wahl eines Vertreters und dessen Stellvertreters in den ZV Breis-
gau-Süd Touristik 

Beratung und Beschlussfassung  n

Verabschiedung von Feuerwehrkommandant Christian Brauner; Bestel-4.
lung des neuen Feuerwehrkommandanten Hans-Peter Amann 

Beratung und Beschlussfassung  n

Umbau und Erweiterung der Grundschule Horben 5.
Vergabe der Fachplanung an die verschiedenen Fachplanungsbüros 

Beratung und Beschlussfassung  n

Neubau des Kindergartens 6.
Vergabe der Fachplanung an die verschiedenen Fachplanungsbüros 

Beratung und Beschlussfassung  n

Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan 7.
Beratung und Beschlussfassung  n

Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 6 Wohneinheiten, Langackern-8.
straße 20, Flst.-Nr. 97/2 

Beratung und Beschlussfassung  n

Einbau Wiederkehr, Erweiterung einer Wohneinheit (bestehendes Wohn-9.
haus mit 8 WE), Dorfstr. 16, Flst.-Nr. 12 

Beratung und Beschlussfassung  n

Neubau eines Einfamilienhauses mit 2 Ferienwohnungen, Dorfstraße 28 10.
b, Flst.-Nr. 9/2 

Beratung und Beschlussfassung  n

Bekanntgaben des Bürgermeisters 11.
Anfragen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 12.
Anfragen der Zuhörerinnen und Zuhörer 13.

Wir weisen zudem darauf hin, dass die Tagesordnung sowie die Beratungs-
vorlagen bis spätestens am Freitag vor der Sitzung auf der Homepage der 
Gemeinde veröffentlicht werden. 
Dr. Benjamin Bröcker – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

Rathaus Horben – Geänderte Öffnungszeiten 
während der Weihnachtsferien  
In den Weihnachtsferien haben wir die Öffnungszeiten des Rathauses Hor-
ben geändert. 
Gerne können Sie zu den genannten Öffnungszeiten einen Termin verein-
baren, telefonisch unter 0761 211 6980 und per Mail unter gemeinde@hor-
ben.de. 
Geänderte Öffnungszeiten:  
27.12.2022 geschlossen.  
28.12.2022 08:00 bis 12:30 Uhr  
29.12.2022 08:00 bis 12:30 Uhr 
30.12.2022 08:00 bis 12:00 Uhr  
02.01.2023 08:00 bis 12:30 Uhr  
03.01.2023 geschlossen 
04.01.2023 08:00 bis 12:30 Uhr  
05.01.2023 08:00 bis 12:30 Uhr  
06.01.2023 Heilige Dreikönige – geschlossen  
Ab 09.01.2023 sind wir wieder zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar.  
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen unseren Bürgerinnen und 
Bürgern schöne Adventstage und ein gesegnetes Weihnachtsfest.  
Das Rathaus-Team Horben 

Öffentliche Bekanntmachung über die Ausgabe 
neuer Hundesteuermarken ab 2023 

Die Gemeinde Horben gibt mit den Hundesteuerjahresbescheiden 2023 
neue Hundesteuermarken aus. Die neuen blauen Marken sind mit den Jah-
reszahlen 2023 – 2025 versehen. Die neuen Hundesteuermarken sind ab 
dem 1. Februar 2023 gültig.  
Die alten dunkelgrünen Hundesteuermarken mit den aufgedruckten Jahres-
zahlen 2020 – 2022 werden mit Ablauf des 31. Januar 2023 für ungültig 
erklärt. 
Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm 
bewohnten Hauses oder des umfriedeten Grundbesitzes laufenden anzeige-
pflichtigen Hunde mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuer-
marke zu versehen. 
Dr. Benjamin Bröcker – Bürgermeister 

Weihnachtsbaum-Sammlung 

Am Montag, 09.01.2022 wird die Firma REMONDIS ab 7:00 Uhr eine Weih-
nachtsbaum-Sammlung durchführen. 
Damit Ihr Baum mitgenommen werden kann, ist es wichtig, dass Ihr Baum 

rechtzeitig zur Abfuhr am Straßenrand und für die Einsammler gut sichtbar n

bereit gestellt, 
nicht größer als 2,50 m (maximal normale Raumhöhe)  n

vollständig abdekoriert ist. n

Die Mitarbeiter der Firma REMONDIS sind angewiesen Bäume, die nicht voll-
ständig abdekoriert sind, stehen zu lassen. Diese Bäume sind dann vom 
Eigentümer selbst zu entsorgen oder können auf einer Grünschnitt-Annah-
mestelle der ALB sauber abgeben werden. 
Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie an:  
Abfallberatung des Landkreises 0761/2187-9707 www.breisgau-hoch-
schwarzwald.de 
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Gemeinde Horben sucht dringend Wohnraum 

Für die Unterbringung von zwei Familien (2 Erwachsene und 4 Kinder / 
2 Erwachsene und 2 Kinder) 
wird dringend Wohnraum benötigt. 
Die Familien wohnen bereits in Horben und benötigen eine größere Woh-
nung. Gerne würden wir auch Wohnraum aus anderen Hexentalgemeinden 
anmieten. 
Wenn sie Wohnraum zur Verfügung stellen können (Mieter ist die Gemeinde 
Horben), dann melden sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung Horben, 
telefonisch unter 0761 211 6980 oder gemeinde@horben.de. 

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 06.12.2022 

Neufassung der Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft 1.
Hexental 
Nach dem der Gemeinderat in seiner letzten Gemeinderatssitzung am 
08.11.2022 der Neufassung der Verbandssatzung der Verwaltungs-
gemeinschaft Hexental nicht zugestimmt hat, wurde das Thema erneut 
beraten.  
Damit nun alle Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft einen 
einheitlichen Beschluss fassen können, hat die Verwaltung zwei Sat-
zungsentwürfe zur Entscheidung dem Gemeinderat vorgelegt. Zum einem 
einen Satzungsentwurf, in dem die Anpassungen an die umsatzsteuer-
lichen Vorgaben und die Zuständigkeitsregelungen von Verbandsvorsit-
zenden, Verwaltungsrat und Verbandsversammlung geregelt sind und 
zum anderen einen Satzungsentwurf bei dem nur die Anpassungen an die 
umsatzsteuerlichen Vorgaben mitaufgenommen wurden. Die Zuständig-
keitsregelungen von Verbandsvorsitzenden, Verwaltungsrat und Ver-
bandsversammlung wurden in dieser Version wieder herausgenommen. 
Der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Hexental Dr. Ante infor-
mierte das Gremium zunächst über die Historie der Verbandssatzung und 
erläuterte danach ausführlich über den Inhalt der beiden vorgelegten Ent-
würfe der Verbandssatzung der VG Hexental.  
Nach längerer Diskussion und Aussprache fasste der Gemeinderat mehr-
heitlich nachfolgende Beschlüsse: 

Einer Neufassung der Verbandssatzung in der vorliegenden Form mit 1.1.
konkreten Zuständigkeitsregelungen wird zugestimmt.  
Sollte keine einheitliche Zustimmung der Hexentalgemeinden zu der 1.2.
vorliegenden Neufassung der Verbandssatzung unter Ziffer 1 erfol-
gen, stimmt der Gemeinderat einer Neufassung der Verbandssatzung 
in der vorliegenden Form ohne Verwaltungsrat zu (Vorratsbeschluss). 
Die Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung werden 1.3.
beauftragt, die Satzung in der Verbandsversammlung entsprechend 
zu beschließen. 
Über den Inhalt einer neuen Verbandssatzung mit Gültigkeit zum 1.4.
1. Januar 2024 wird in 2023 beraten. Die Debatte darüber soll mit 
einem externen Moderator/Mediator innerhalb der ersten vier Mona-
te in 2023 starten. Die Ergebnisse der Debatte sollen im Herbst 2023 
in den Gemeinderäten beraten und sodann der Verbandsversamm-
lung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.  
Im VG-Haushalt sollen 10.000 Euro für eine externe 1.5.
Moderation/Mediation vorgesehen werden. 

Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an §  2b Umsatzsteuer-2.
gesetz (UStG) 
Der Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an § 2b UStG (§ 2b UStG-
Anpassungs-Satzung) hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt. 
Gesetzgeberische Debatte um eine weitere Verlängerung der Options-3.
frist zum § 2b Umsatzsteuergesetz 
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde die Unternehmereigen-
schaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (u. a. Gemein-
den) grundlegend reformiert. Danach ist die Gemeinde grundsätzlich 

unternehmerisch tätig, es sei denn sie übt Tätigkeiten auf öffentlich-
rechtlicher Grundlage aus und die Behandlung als Nichtunternehmer führt 
nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen.  
Der Rat der Gemeinde Horben hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 
2016 beschlossen, dass die gesetzlich mögliche Übergangsfrist bis zum 
31. Dezember 2020 angewendet wird. Diese Übergangsfrist wurde durch 
das Corona-Steuerhilfegesetz vom 19. Juni 2020 diese Übergangsfrist bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert. 
Zurzeit wird zu einer weiteren Verlängerung der Übergangsfrist um zwei 
Jahre im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 debattiert. Eine endgül-
tige Entscheidung darüber wird durch den Bundesrat erst am 16. Dezem-
ber 2022 erfolgen.  
Aus Sicht der Verwaltung ist ein Vorteil durch die Anwendung des § 2b 
Umsatzsteuergesetz nicht zu erkennen. Die Inanspruchnahme der Options 
der Fristverlängerung bis zum 31.12.2024, würde Zeit für die Schulung 
von Mitarbeiter, die Klärung der noch offenen Sachverhalte sowie den 
noch anstehenden Aufbau eines Tax Compliance Management-Systems 
bringen. 
Auf Grundlage dieser Informationen beschloss der Gemeinderat, sofern 
die angekündigte Verlängerung der Optionsfrist vom Gesetzgeber 
beschlossen wird, der Verlängerung der Optionsfrist bis zum 31. Dezem-
ber 2024 zu zustimmen und ermächtigte den Bürgermeister, sofern es für 
die Inanspruchnahme der etwaigen Verlängerung der Optionsfrist einer 
entsprechenden Erklärung gegenüber dem Finanzamt bedarf, diese abzu-
geben. 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport Am Farnberg 8,  4.
Flst.-Nr. 87/24 
Der Gemeinderat erteilte einstimmig – gemäß § 31 und § 36 BauGB das 
Einvernehmen zu den beantragten Befreiungen im Zusammenhang mit 
dem Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport, Am 
Farnberg 8, Flst.Nr. 87/24. 
Abbruch einer Scheune und Anbau eines Wohngebäudes mit 3 Wohn-5.
einheiten an bestehendes Wohnhaus Am Hansehof 1, Flst.Nr. 84 
Der Gemeinderat erteilte mehrheitlich – gemäß § 31 und § 36 BauGB das 
Einvernehmen zum Bauantrag auf Abbruch einer Scheune und Anbau 
eines Wohngebäudes mit 3 Wohneinheiten an ein bestehendes Wohn-
haus, Am Hansehof 1, Flst.Nr. 84 

Termine 2023 – Horben 

Januar         06.01. Sternsingeraktion  
                   21./22.01. Schach Verbandsrunde 
                   31.01. Gemeinderatssitzung  
Februar       05.02. Patrozinium, Kath. Pfarrgemeinde Horben 
                   16.02. Schulstürmung, Haibraingeister Horben 
                   16.02. Schmutzige Dunschtig, Haibraingeister Horben 
                             Narrenbaumstellen u. Abendveranstaltung 
                   18.02.   Fasnetabend, Musikverein Horben  
März            04./05.03. Verbandsrunde, Schachclub Horben 
                   14.03. Gemeinderatssitzung 
April            01.04. Theaterabend, Schachclub Horben 
                   10.04. Erstkommunion 
                   25.04. Gemeinderatssitzung 
Mai              01.05. Maiwecken, Musikverein Harmonie Horben 
                   06./07.05. Schach Verbandsrunde 
                   18.-21.05. Feuerwehrjubiläum – 100 Jahre FFW Horben 
                   23.05. Gemeinderatssitzung 
Juni             08.06. Fronleichnam 
                   20.06. Gemeinderatssitzung 
                   22.06. evtl. Sonnwendfeier 
                   24./25.06. Tauziehfest Horben- Deutsche Meisterschaften 
                   30.06. Sommerfest Kindergarten 
Juli              01./02.07. Saisonabschluss Schachclub Horben 
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                   09.07. Ökumenischer Gottesdienst 
                   18.07. Gemeinderatssitzung 
                   22./23.07. Sommerfest im Schulhof, Musikverein Horben 
                   24.07./ 25.07./ 27.07. Abschluss 4. Klasse 
August        29.08. evtl. Gemeinderatssitzung 
September  12.09. Gemeinderatssitzung (29.08. oder 12.09.) 
                   15.09. Einschulungsfeier       
                   22.-24.09. Bezirkseinzelmeisterschaften Schachclub Horben 
Oktober       10.10. Gemeinderatssitzung 
November   01.11. Allerheiligen mit anschl. Gräberbesuch und Gedenkfeier  
                             zum Volkstrauertag 
                   07.11. Gemeinderatssitzung 
Dezember   02.12. oder 09.12. Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof 
                   16.12. Weihnachtskonzert, Musikverein Harmonie Horben 
                   19.12. Gemeinderatssitzung 

Allgemeine Nachrichten  

Aktion Dreikönigssingen 2023 in Horben 

Dieses Jahr wieder mit Hausbesuchen und zusätzlich einem Stand vor dem 
Rathaus für alle, die nicht zuhause sind, aber trotzdem die Aktion unterstüt-
zen möchten.  
Die Sternsingeraktion ist die größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für 
Kinder in Not engagieren. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen 
– in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der 65. Akti-
on. 
Nach der zweijährigen pandemiebedingten Pause wollen wir Ministrantin-
nen und Ministranten der Kirche St. Agatha Horben in diesem Jahr wieder 
traditionell von Haus zu Haus ziehen und mit dem Kreidezeichen 
„20*C+M+B*23“ in Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus 
segne dieses Haus“ zu den Menschen bringen und Spenden für Gleichaltrige 
in Not sammeln. 
Falls Sie nicht zuhause sein sollten oder einfach keinen Besuch wünschen, 
dann freuen wir uns, wenn Sie uns am Dreikönigstag (6. Januar) in der Zeit 
von 10 bis 17 Uhr an unserem Sternsingerstand vor dem Rathaus besuchen. 
Gerne können Sie Ihre Spende aber auch an jedem anderen Tag im Pfarrhaus 
(Steinmühleweg 1) in den Briefkasten legen. 
In jedem Fall werden wir in den Tagen nach Weihnachten vorab wieder 
„Segenstütchen“ an alle Haushalte verteilen. In Diesem finden Sie unter 
anderem den Segensaufkleber, den Sie dann auch selbst an Ihrer Haustüre 
anbringen können. 
Kontakt: Dorothea Schneider, Tel. 0162.1993601 

Winterpause auf dem Wochenmarkt in Horben 

Die Marktbeschicker des Wochenmarktes in Horben bedanken sich bei ihrer 
Kundschaft für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen allen Ein-
wohnern von Horben ein gutes und vor allem friedvolles neues Jahr. Der 
Wochenmarkt, macht ab dem 28.12.2022 eine kurze Winterpause und ist 
dann am Mittwoch, den 18.01.2023 mit dem Stand von Herrn Schmidt wie-
der für Sie da. 

Vereine  

Schachclub Horben e. V.  
Motiviert durch den knappen Heimsieg gegen Engen zwei Wochen zuvor, 
fuhr die erste Mannschaft des SC Horben am 04. Dezember 2022 zum Lan-
desliga-Auswärtsspiel nach Konstanz. 
Aufgrund der angespannten Personalsituation mussten beide Vereine das 

achte Brett unbesetzt lassen. 
Bereits nach kurzer Zeit sahen die Horbener Bretter vielversprechend aus. 
Den ersten Sieg konnte Latif Kohistani an Brett 7 einfahren, nachdem er im 
Endspiel den Läufer des Gegners am Rand des Brettes eingefangen hatte. 
Bald darauf folgten Siege von Bertram Bengsch (Brett 5) und Johann Haker 
(1), die ihre aktiven Figuren nutzten, und Norbert Klipsch (6), der die takti-
schen Abwicklungen besser berechnete als sein Gegner. Dadurch war der 
Mannschaftskampf bereits entschieden. Auch die verbliebenen drei Bretter 
konnten noch punkten, Thomas Buttenmüller (2) hielt ein Turmendspiel mit 
einem Bauern weniger Remis, Thomas Ahner (3) gewann mit einem über-
zeugenden Königsangriff und Felix Schell (4) konvertierte einen Mehrbauern 
im Endspiel. 
Somit geht die erste Mannschaft des SC Horben mit zwei Siegen aus vier 
Spielen in die Weihnachtspause. 
SVG Konstanz SC Horben ½ 6½  

Hommeles,Theo (IM) Haker,Johann (FM) 0 1 1.
Kelecevic,Nedeljko (IM) Buttenmüller,Thomas ½ ½ 2.
Penzel,Jörn-Kay Ahner,Thomas 0 1 3.
Kalix,Wolfgang Schell,Felix 0 1 4.
Schmid,Joachim,Dr. Bengsch,Bertram 0 1 5.
Bitzer,Siegfried Klipsch,Norbert 0 1 6.
Pruessner,Luca Kohistani,Mohammad Latif 0 1 7.

Die zweite Mannschaft ist war zu Gast bei Freiburg-West und musste eben-
falls mit einem Mann weniger antreten. Leider war nicht mehr als ein Brett-
punkt zu holen und das Spiel ging 1:5 verloren. 
Für Horben spielten Dmitry Gorodin, Claus Schindler, Wolfgang Hug, Josef 
Buttenmüller (1), Hans-Peter Buttenmüller und Christian Rees.  
Nach vier Spieltagen und vier Niederlagen überwintert die zweite Mann-
schaft des SC Horben auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisklasse A. 
Der Schachclub Horben wünscht allen eine besinnliche Adventszeit, schöne 
Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. 
info@schachclub-horben.de, www.schachclub-horben.de 

Musikverein „Harmonie“ Horben e. V.  
Weihnachtskonzert „Schwarzwald“  
Wir freuen uns, dass als musikalisches Highlight des Jahres und nach zwei 
Jahren coronabedingter Pause unser traditionelles Weihnachtskonzert wie-
der stattfinden kann. Hierzu laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner 
sowie die Horbener Bevölkerung am Samstag, 17. Dezember 2022 um 19:30 
Uhr recht herzlich in die Festhalle Horben ein. 
Den Auftakt des Konzertabends macht unsere Jugendkapelle. Im Anschluss 
spielt das Hauptorchester des Musikverein Horben unter der Leitung von 
Hubert Amann auf. Der Hauptteil des Konzerts steht unter dem Motto „Hei-
mat“: Lernen Sie unseren Schwarzwald musikalisch kennen. Statt einer Tom-
bola haben wir in diesem Jahr eine attraktive Verlosung vorbereitet. Viel-
leicht haben Sie Glück und gewinnen einen der ausgewählten Preise.  
Lassen Sie den Konzertabend zusammen mit den Musikern und Musikerin-
nen gerne an der erweiterten Sektbar ausklingen. 
Der Eintritt beträgt 6,- EUR. Über Ihr Kommen freuen wir uns sehr. 
Wenn Sie uns und unsere Jugendarbeit unterstützen möchten, freuen wir uns 
über Ihre Spende am Konzertabend, per Banküberweisung (IBAN: DE50 6805 
0101 0002 2656 47) oder per Paypal: kasse@mv-horben.de. Herzlichen 
Dank dafür! 
Heilig Abend 
Traditionsgemäß stimmt unsere Jugendkapelle am Mittag des 24. Dezember 
2022 mit Weihnachtsliedern auf den Abend ein. Lauschen Sie ab 13:30 Uhr 
den Klängen an verschiedenen Stationen im Dorf. 
Des Weiteren wird ein Bläserquartett des Musikvereins die Christmette um 
17:00 Uhr musikalisch begleiten.  
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen 
und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit sowie ein gutes und 
gesundes neues Jahr 2023.  
Musikverein „Harmonie“ Horben e. V.  
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Tourismusverein Horben e. V.  
Winter-Fackelwanderung  
Der Tourismusverein Horben e.V. lädt am Donnerstag, 29. Dezember 2022 
Gäste und Bürger zur Winterwanderung ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim 
Gasthof Buckhof. Die Winterwanderung dauert etwa 1,5 Stunden. Gerne 
können eigene Laternen mitgebracht werden. Es besteht auch die Möglich-
keit Fackeln zu erwerben.  
Im Anschluss an die Winterwanderung gibt es Glühwein, Kinderpunsch, 
etwas zu Essen und die Gelegenheit den Abend am Lagerfeuer gemeinsam 
ausklingen zu lassen. Bei Regen fällt die Wanderung aus.  
 
 

Rückblick Horben-leben e. V. 
Unser Verein "Horben-leben" schloss seine Saison 2022 am 3. Dezember mit 
der Organisation von "Horben stimmt sich weihnachtlich" in Zusammen-
arbeit mit dem Elternbeirat ab. Der Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg 
und wurde von 15 Ausstellern besucht. 
Das letzte Konzert unserer Konzertreihe gab "Belo-Mir", ein Gesangsmän-
nerquintett aus Weißrussland. Die Zuhörer waren von der stimmlichen Qua-
lität dieser Sänger begeistert. 
Am selben Tag, bot sich auch die Gelegenheit, unseren zweiten Fotowett-
bewerb mit einer Ausstellung und der Preisverleihung an die drei Gewinner 
des Wettbewerbs zu krönen. In diesem Jahr gingen die Preise an Luca Ron-
coni, Anne Elisabeth Rehage und Ursel Lorenz. 
Christian Dufou

Nachrichten aus MERZHAUSEN GEMEINDE MERZHAUSEN  
www.merzhausen.de 
gemeinde@merzhausen.de

Friedhofweg 11 
79249 Merzhausen 
Tel.: 0761 40161-0

Amtliche Nachrichten 

Aus dem Technischen Ausschuss  
vom 8. Dezember 2022 

Bauvoranfrage im Hau abgelehnt 

In seiner Dezember-Sitzung befasste sich der Technische Ausschuss mit einer 
Bauvoranfrage im Hau im Bereich des Bebauungsplans „Becherwald“. Da für 
diesen eine Veränderungssperre gilt und keine Ausnahme davon beantragt 
wurde, ist die entsprechende Bauvoranfrage abschlägig beschlossen wor-
den. 

Parkmöglichkeiten in der Alten Straße sollen besser ausgewiesen und 
geregelt werden 

Die Alte Straße ist ein älterer Straßenzug in Merzhausen mit beschränkten 
Parkmöglichkeiten. In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit 
parkenden Autos, welche die Restfahrbahnbreite nicht eingehalten und ins-
besondere die Müllabfuhr und etwaige Rettungseinsätze behindert haben. 
Auch Anlieger meldeten Probleme bei der Ausfahrt von ihren Grundstücken 
und wünschten hier Abhilfe. 

Derartige Probleme gibt es im nördlichen Teil der Alten Straße, in dem eine 
Anwohnerparkregelung gilt, und im südlichen Teil, welcher als verkehrsberu-
higter Bereich ausgewiesen ist mit der Verpflichtung, lediglich in den mar-
kierten Parkflächen zu parken, nicht. Dementsprechend beschloss der Tech-
nische Ausschuss, bei der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Breis-
gau-Hochschwarzwald eine Parkregelung zu beantragen, welche auf der 
Alten Straße zwischen den Kreuzungen Öleweg / In der Reute und Becher-
wald künftig ein Parken lediglich in den markierten Flächen erlaubt. In glei-
chem Zuge wird nochmals geprüft, wo in diesem Bereich zusätzliche Park-
möglichkeiten auf der Alten Straße ausgewiesen werden können. Weiter 
wird die Anwohnerparkzone vom Laimacker bis zur Kreuzung Öleweg / In 
der Reute erweitert, um eine klare Abgrenzung der Zone zu erreichen und 
für die Anwesen, welche sowohl vom Großacker wie der Alten Straße 
zugänglich sind, eine einheitliche Regelung zu finden. 

Der weitergehende Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen, die ganze Alte Stra-
ße bis zur Becherwaldstraße als Anwohnerparken auszuweisen, fand im Gre-
mium keine Mehrheit und so entschied man sich für die Regelung, welche 
Klarheit bezüglich der Parkmöglichkeiten schafft, weniger administrativen 
Aufwand verursacht und für die Anlieger wie Besucher weniger Einschrän-
kungen mit sich bringt. 

Aus dem Gemeinderat vom 8. Dezember 2022 
Forsteinrichtungserneuerung definiert den Wald der Zukunft 
Rechnung für 2021 und Planung für 2023 fallen positiv aus 
Forstrevierleiter Johannes Wiesler und Forsteinrichter Alexander Jentsch 
stellten im Rahmen der sogenannten Forsteinrichtung das Planwerk für die 
Entwicklung des rund 55 ha großen Gemeindewalds vor. Dieser befindet sich 
mit einem überdurchschnittlichen Laubholzanteil von 64 Prozent grundsätz-
lich in einem guten Zustand, muss sich allerdings auch für die Herausforde-
rungen des Klimawandels wappnen. Dabei werden die Planungsvorgaben 
des Gemeinderats berücksichtigt, welcher als erstes Ziel die ökologischen 
Aspekte des Waldes gesetzt hat. Danach folgt die Erholungs- und Freizeit-
funktion des Waldes. Dass bei diesen vorrangigen Zielen immer noch 
schwarze Zahlen erwirtschaftet werden, konnte Johannes Wiesler mit dem 
positiven Rechnungsergebnis von rund 14.000 Euro in 2021 sowie einem 
geplanten Überschuss von rund 2.000 Euro in 2023 zeigen. 
Neuregelung um § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) beschäftigt Gemeinde 
umfangreich 
Die ab 2023 geplanten Neuregelungen zu § 2b UStG unterwerfen die Leis-
tungserbringung der öffentlichen Hand künftig verstärkt der Besteuerung. 
Im Ergebnis führt dies zu einem umfangreichen administrativen Mehrauf-
wand, welcher letztendlich vom Bürger zu zahlen ist, obwohl sich die Dienst-
leistung selbst nicht ändert. Darum steht diese Neuregelung zunehmend in 
der Kritik, da sich auf diese Weise der Staat faktisch mit sich selbst beschäf-
tigt und bewährte Strukturen beschädigt. So kann es sein, dass ein Kuchen-
verkauf in der Schule künftig versteuert werden muss. 
Dem Rechnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental ist es unter gro-
ßem persönlichen Einsatz dennoch gelungen, diesen neuen Anforderungen 
Rechnung zu tragen und Regelungen zu erarbeiten, welche unnötige 
Umsatzsteuerzahlungen vermeiden sollen – gleichwohl mit hohem adminis-
trativem Aufwand. Nun wurden die Städte und Gemeinden überrascht, dass 
eine gesetzgeberische Debatte über eine weitere Verlängerung der Über-
gangsfrist für zwei Jahre geführt wird. Ursache hierfür soll sein, dass Bund 
und Länder wohl selbst nicht in der Lage sind, die selbst gesetzten Standards 
fristgerecht zu erfüllen. Die Entscheidung soll am 16. Dezember 2022 getrof-
fen werden, zu einem Zeitpunkt, ab dem auf kommunaler Seite nicht mehr 
darauf zum Jahresende reagiert werden kann. Daher fasste der Gemeinderat 
bereits in dieser Sitzung den Beschluss, die Verlängerungsoption zu ziehen, 
falls ein entsprechender Beschluss gefasst wird. Weiter wurde vorsorglich 
eine § 2b UStG-Anpassungs-Satzung beschlossen. Auf die amtliche Bekannt-
machung wird verwiesen. 
Komplexe steuerrechtliche Entwicklungen betreffen das BürgerBad 
Die Gemeinde Merzhausen hat das Hallenbad in einem sogenannten Ver-
pachtungs-Betrieb gewerblicher Art (BgA) an die BürgerBad gGmbH ver-
pachtet. Aufgrund neuester Rechtsprechung und Vorgaben der Finanzverwal-
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tung informierte Lars Seng, der Steuerberater der Gemeinde, den Gemein-
derat über die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Diese können durch 
das jetzt rechtlich vorgegebene Ende des Verpachtungs-BgA zum 31.12.2022 
Steuerzahlungen von ca. 60.000 bis 150.000 Euro für die Gemeinde mit sich 
bringen. Vorgestellt wurden theoretische Lösungsmöglichkeiten, welche 
bspw. das Steuerrisiko durch einen Weiterbetrieb des Bades durch die 
Gemeinde selbst eliminieren würde. Allerdings wäre das auch das Ende der 
über Jahre hinweg bewährten Praxis mit viel ehrenamtlichem Einsatz, wel-
ches der Gemeinde nicht zuletzt auch monetär zugutekommt. Daher 
beschloss der Gemeinderat, die Verpachtung des Hallenbades an die Bürger-
Bad gGmbH fortzusetzen und eine Rückstellung für etwaige Steuerzahlun-
gen in Höhe von 150.000 Euro im Haushalt zu bilden. 
Zahlreiche Vergaben zum Jahresende günstiger als erwartet 
Der Gemeinderat beschloss zum Jahresende zahlreiche Vergaben für laufen-
de kommunale Projekte. So zum Beispiel die Containeranlage für die Kinder-
krippe Plumperquatsch. Entgegen der Planzahlen im Entwurf des Haushalts-
planes 2023, die im Finanzausschuss vorgestellt wurden, reduzieren sich die 
Mietkosten im Haushalt 2023 von 120.000 Euro auf rund 70.000 Euro, im 
Haushalt 2024 von 120.000 Euro auf rund 84.000 Euro und im Haushalt 2025 
von 60.000 Euro auf ca. 14.000 Euro. Die Unterhaltungskosten im Jahr 2023 
können von 90.000 Euro auf rund 50.000 Euro reduziert werden, weil sie 
größtenteils bereits in der laufenden Miete enthalten sind. 
Weiter wurde der Ersatz des Schulservers und die Vergabe der Netzwerk- 
und WLAN-Komponenten an der Hexentalschule für 16.500 Euro an den 
günstigsten Bieter vergeben. 
Ebenso wurden in einer europaweiten Ausschreibung Planungsleistungen für 
den Aus- und Umbau bzw. die Sanierung des Alois-Rapp-Hauses beschlos-
sen. Für Objektplanung, Fachplanung Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro-
planung waren insgesamt Kosten von 397.000 Euro kalkuliert. Nun soll die 
Vergabe an die drei günstigsten Bieter für lediglich 358.000 Euro erfolgen.  
Auch der Kauf des neuen Elektro-Kastenwagens für die drei Hausmeister der 
Gemeinde kann mit 18.900 Euro ebenfalls günstiger umgesetzt werden als 
geplant. Man entschied sich für ein gebrauchtes Fahrzeug (42.000 km), wel-
ches sofort verfügbar und in gutem Zustand ist. Ein Neuwagen mit ca. 
40.000 Euro Anschaffungskosten und Förderung von rund 9.000 Euro war im 
Haushalt für 2023 vorgesehen gewesen. 
Die Ausschreibung für den Spielplatz, die Skateranlage und die Außenanla-
gen beim VfR Merzhausen ergab Gesamtkosten von 356.000 Euro inkl. 
Kampfmitteluntersuchung und Schätzung der Kosten für die Skateelemente. 
Die Haushaltsplanung 2023 sieht lediglich 350.000 Euro vor und soll nun vor-
sorglich auf 370.000 Euro erhöht werden.  
Flüchtlingsunterbringung im Hexental 
Bürgermeister Christian Ante informierte, dass nun die konkrete Anfrage des 
Landkreises zur Reaktivierung des Standorts zur Unterbringung von Flücht-
lingen auf der Wiese südlich des alten VfR-Vereinsheim vorliegt, über die der 
Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 19. Januar 2023 entscheiden 
wird. 

Öffentliche Bekanntmachung über die Ausgabe 
neuer Hundesteuermarken ab 2023 

Die Gemeinde Merzhausen gibt mit den Hundesteuerjahresbescheiden 2023 
neue Hundesteuermarken aus. Die neuen rot Marken sind mit den Jahres-
zahlen 2023 – 2025 versehen. Die neuen Hundesteuermarken sind ab dem 
1. Februar 2023 gültig.  
Die alten hellgrünen Hundesteuermarken mit den aufgedruckten Jahreszah-
len 2020 – 2022 werden mit Ablauf des 31. Januar 2023 für ungültig erklärt. 
Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm 
bewohnten Hauses oder des umfriedeten Grundbesitzes laufenden anzeige-
pflichtigen Hunde mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuer-
marke zu versehen. 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 

 

Sprechstunde des Bürgermeisters 

Die nächsten Sprechstunden mit Bürgermeister Dr. Christian Ante finden am  
Mittwoch, 21. Dezember 2022 und Mittwoch, 11.Januar 2023  

jeweils ab 17:00 Uhr statt.  
Sie können hierzu entweder persönlich im Rathaus Merzhausen, Zimmer 26 
(OG) vorbeikommen oder einen Rückruf anmelden. Bitte wählen Sie hierzu 
die Rufnummer 0761 40161-48.  
Grundsätzlich können jede Bürgerin und jeder Bürger direkt mit dem  
Bürgermeister ihre Angelegenheiten besprechen. Der Zeitumfang sollte aus 
Rücksicht auf die weiteren Interessenten der Sprechstunde nicht länger als 
20 Minuten betragen.  
Sonstige Terminvereinbarungen bitte ebenfalls unter der Rufnummer 0761 
40161–48. 

Fundsachen 
Im Bürgerbüro Merzhausen wurden folgende Gegenstände abgegeben: 

Plastikbeutel mit Kleidung n

Regenschirm, pink n

Das Fundbüro ist erreichbar unter der Telefonnummer 0761 40161-36. 

Allgemeine Nachrichten 

MerzhausenMiteinander  
Winterpause Bürger*Treff 

Einige besonders schöne und sonnige Bürger*Treff Tage konnten wir  
zuletzt auf der Freiterrasse der Turnhallen Cafeteria gemeinsam geniessen.  
Nun kommen aber die kalten Tage und wir haben uns deshalb zu einer  
Winterpause entschlossen. 
Danken möchten wir all jenen, die bisher unsere Treff Idee unterstützten 

NACHRUF 

Die Gemeinde Merzhausen trauert um ihre 

Altgemeinderätin 

Lore B. Illy 
Die Verstorbene war von 1989 bis 2014 Mitglied des Gemeinderates. In 
dieser Zeit nahm sie auch das Mandat im Finanzausschuss, Sozial-, 
Jugend- und Kulturausschuss sowie der Verbandsversammlung der Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental wahr.  
Zuverlässig und mit viel Feingefühl für soziale Belange hat sie unter 
anderem bei der Verwirklichung des Baus sowie der Belegung in der 
Seniorenwohnanlage Hildegard Haussmann mitgewirkt und war viele 
Jahre dort auch für die Seniorinnen und Senioren ehrenamtlich tätig. 
Darüber hinaus lag ihr auch die deutsch-französische Partnerschaft sehr 
am Herzen. Sie hat sich vorbildlich in den Dienst des Gemeinwesens 
gestellt und sich mit ihrem kommunalpolitischen Wirken um die positi-
ve Entwicklung der Gemeinde verdient gemacht. Aufgrund ihrer 25jäh-
rigen Tätigkeit im Gemeinderat wurde ihr 2014 die Ehrenstelle des 
Gemeindetags Baden-Württemberg verliehen. 
Unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen. Die Gemeinde wird Lore 
B. Illy ein ehrendes Andenken bewahren. 

Dr. Christan Ante – Bürgermeister
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durch Besuch oder Mithilfe, sowie der Gemeinde und dem Hausmeister. 
Wie und wann es nächstes Jahr weitergeht werden wir zeitig bekannt geben  
und freuen uns dann wieder auf Interesse an unserem Angebot. 

Weihnachtsbaum-Sammlung 

Am Montag, 9. Januar 2023, wird die Firma REMONDIS ab 07:00 Uhr eine 
Weihnachtsbaum-Sammlung durchführen. 
Damit Ihr Baum mitgenommen werden kann, ist es wichtig, dass Ihr Baum 

rechtzeitig zur Abfuhr am Straßenrand und für die Einsammler gut sichtbar n

bereit gestellt, 
nicht größer als 2,50 m (maximal normale Raumhöhe)  n

vollständig abdekoriert ist. n

Die Mitarbeiter der Firma REMONDIS sind angewiesen Bäume, die nicht voll-
ständig abdekoriert sind, stehen zu lassen. Diese Bäume sind dann vom 
Eigentümer selbst zu entsorgen oder können auf einer Grünschnitt-Annah-
mestelle der ALB sauber abgeben werden. 
Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie an: Abfallberatung des Landkreises 
Tel.: 0761 2187-9707 www.breisgau-hochschwarzwald.de 

Vereine  

VfR Merzhausen e. V. Adventssingen  
Eine schönere Einstimmung in die Weihnachtszeit hätte es nicht geben kön-
nen: am 3.12.2022 organisierten die Fußballer des VfR Merzhausen zusam-
men mit Prof. Helmut Laaff ein Adventssingen. Anlass war die „Erleuchtung“ 
des größten Weihnachtsbaums im Hexental: der vor 50 Jahren gepflanzte 
Mammutbaum im Garten von Helmut Laaff, 27 Meter hoch und mit 8000 
stromsparenden LED-Leuchten verziert, war schon im vergangenen Jahr ein 
Anziehungspunkt für Besucher aus der ganzen Region. In diesem Jahr wurde 
seine Erleuchtung zelebriert. Der Buckweg wurde an seiner Einmündung in 
den Schlossweg in einen Festplatz verwandelt, Fackeln wiesen Besuchern 
den Weg, und der Musikverein machte um 17 Uhr den Auftakt mit einem 
ersten Weihnachtslied. Dann folgte der Countdown. Gleich zweimal zählten 
alle Besucher von 10 auf 0, und mit leichter Verzögerung war es soweit: der 
Weihnachtsbaum strahlte und zauberte ein Strahlen auf die Gesichter von 
Kindern und Erwachsenen. Bürgermeister Dr. Christian Ante bedankte sich 
für die private Initiative und das ehrenamtliche Engagement, das diesen 
weiteren Höhepunkt der Merzhauser Vorweihnachtszeit ermöglicht hatte. 
Anschließend wurde noch weiter gesungen zu den Klängen des Musikver-
eins, zum Spiel von Hannes Kern auf seinem E-Piano und zu Melodien aus 
dem Leierkasten von Hermann Vonderstraß. Zwischendurch taten sich die 
Besucher an Glühwein, Kinderpunsch und Grillwürsten gütlich, die von den 
C-Junioren des VfR zubereitet wurden. Der Erlös des Adventssingens soll der 
Sanierung des Merzhauser Kunstrasenplatzes zugutekommen.  
VfR-Fußball-Weihnachtsfeier am 16. Dezember 
Heute Abend ist es soweit: die große VfR-Fußball-Weihnachtsfeier, die 
wegen der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren abgesagt werden 
musste, kann endlich wieder stattfinden. Ab 17:15 Uhr sind im FORUM Merz-
hausen die Türen geöffnet für alle Mitglieder, Freunde und Förderer der VfR-
Fußballabteilung. Ab 18 Uhr erwartet uns ein stimmungsvoller Abend: Mann-
schaften aller Altersgruppen werden Beiträge zum Festprogramm beisteu-
ern, es wird Spiele und Tänze geben und natürlich VfR- und Weihnachtslie-
der! Auch der Musikverein Merzhausen wird sich am Programm beteiligen. 
Nach einer kurzen Umbaupause beginnt um 20 Uhr der zweite Teil der Weih-
nachtsfeier mit einem großen Weihnachts-Buffet, das dank einer großzügi-
gen Spende für nur 20 € angeboten werden kann. Zum Essen wird Hannes 
Kern am Flügel den musikalischen Hintergrund liefern, und anschließend 
gibt es weitere Programmpunkte, ehe der offizielle Teil um etwa 22:30 Uhr 
endet und der gemütliche Ausklang im Foyer beginnen kann. Die VfR-Fuß-
ball-Weihnachtsfeier ist ein großes Familienfest, das man nicht versäumen 
sollte! 

Schachfreunde S-W Merzhausen e. V. 
Vierter Spieltag der Schachligasaison 2022/23 
Am 4. Dezember fand der vierte Spieltag der Schachligasaison 2022/23 
statt, an dem die Merzhauser Mannschaften ihren guten Saisonstart erfolg-
reich fortführen konnten.  
Die erste Mannschaft der Schachfreunde entschied durch einen klaren 6 ½ 
zu 1 ½ Heimerfolg gegen den SC Umkirch auch das zweite Spiel unter ihrem 
neuen Mannschaftsführer Florian Rink für sich und kletterte auf den dritten 
Tabellenplatz der Bereichsliga. Ebenfalls zuhause gewann die zweite Mann-
schaft mit 5 ½ zu 2 ½ gegen den SC Waldkirch und belegt nun – nach dem 
vierten Sieg im vierten Spiel und entsprechend mit 8 zu 0 Mannschaftspunk-
ten – den zweiten Platz in der Bezirksklasse, punktgleich hinter dem Tabel-
lenführer, dem SK Freiburg Wiehre II.  
Die dritte Mannschaft trat auswärts gegen den stark aufgestellten SC 
Emmendingen III an und siegte – erneut mit vier Nachwuchsspielern in ihren 
Reihen – überraschend deutlich mit 5 zu 1. Mit 6 zu 0 Mannschaftspunkten 
führt die dritte Mannschaft die Tabelle der Kreisklasse B an, während die 
vierte Mannschaft der Schachfreunde, die in der vierten Runde spielfrei 
hatte, ebenfalls mit 6 zu 0 Mannschaftspunkten auf dem zweiten Tabellen-
platz der Kreisklasse D steht, hinter dem TV Breisach, der bereits ein Spiel 
mehr absolviert hat. 
Der vierte Spieltag war der letzte des aktuellen Kalenderjahres. Nach der 
Winterpause wird der Ligabetrieb am 22. Januar mit der fünften Spielrunde 
wieder aufgenommen. 
Die Spiel- und Trainingsabende der Schachfreunde finden weiterhin freitags 
ab 20 Uhr im Vereinsraum in der Hexentalschule statt. Alle Schachinteres-
sierten (insbesondere auch Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger) sind zu 
lockerem Spiel in geselliger Atmosphäre herzlich eingeladen. Kinder und 
Jugendliche treffen sich zum Schachnachwuchstraining – mit Ausnahme der 
Schulferienzeiten – freitags ab 18:30 Uhr ebenfalls im Vereinsraum in der 
Hexentalschule. Für genauere Informationen kann der Jugendleiter der 
Schachfreunde, Christoph Bung, per Mail kontaktiert werden 
(christoph.bung@sf-merzhausen.de). 
Till Mattern/Hartmut Westermann 
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Amtliche Nachrichten 

Öffentliche Bekanntmachung über die Ausgabe 
neuer Hundesteuermarken ab 2023 

Die Gemeinde Sölden gibt mit den Hundesteuerjahresbescheiden 2023 neue 
Hundesteuermarken aus. Die neuen orangefarbenen Marken sind mit den 
Jahreszahlen 2023 – 2025 versehen. Die neuen Hundesteuermarken sind ab 
dem 1. Februar 2023 gültig.  
Die alten roten Hundesteuermarken mit den aufgedruckten Jahreszahlen 
2020 – 2022 werden mit Ablauf des 31. Januar 2023 für ungültig erklärt. 
Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm 
bewohnten Hauses oder des umfriedeten Grundbesitzes laufenden anzeige-
pflichtigen Hunde mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuer-
marke zu versehen. 
Markus Rees – Bürgermeister 

Öffnungszeiten des Rathauses in den Weih-
nachtsferien 
In den Weihnachtsferien ist das Rathaus wie folgt geöffnet: 
Di, 27.12.22:  9:00 bis 12:00 Uhr 
Do, 29.12.22:  9:00 bis 12:00 Uhr 
Mo, 02.01.23:  9:00 bis 12:00 Uhr und  

16:00 bis 18:00 Uhr 
Do, 05.01.23:  9:00 bis 12:00 Uhr 
Ab dem 09.01.2023 sind wir wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie 
da.  
Wir danken für Ihr Verständnis.  
Ihre Gemeindeverwaltung  

Feuerwehr Sölden  
Erfolgreiches Ausbildungsjahr 2022  
Die Feuerwehr Sölden blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 mit wichtigen 
Aus- und Fortbildungen zurück. Nach den schwierigen Jahren der Pandemie, 
die die Ausbildungen im Präsenz erschwerten, freute es die Wehr, dass auf 
Kreisebene Breisgau Hochschwarzwald wieder vermehrt Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen stattfinden konnten.  
Im Mai 2022 konnte ein „Gruppenführerlehrgang“ als Hybrid-Standort-Lehr-
gang (Freiburg und Füba in Eschbach) durchgeführt werden. Der Lehrgang 
fand in zwei Wochen Präsenz statt. Seit dem 13.05.2022 können wir Martin 
Obert als neuen Gruppenführer in unseren Reihen begrüßen. 
Vom 23.09.2022 bis 08.10.2022 nahmen die Kammeraden Simon Scherer 
und Christian Häringer an der 35 stündigen Ausbildung zum „Maschinisten 
für Löschfahrzeuge“ in Bad Krozingen teil. Durch den erfolgreichen Abschluss 
wird die Mannschaft in dem Bereich des Führens und Umgang der Fahrzeuge 
erweitert.  
Am Ausbildungslehrgang „Truppführer“ vom 04.10.2022 bis 22.10.2022 in 
Ehrenkirchen absolvierten Luise Mäder, Daniel Löffler, Nico Natterer, Stefan 
Schmid und Philipp Schmid erfolgreich den 40 stündigen Ausbildungslehr-
gang.  
Die Ausbildung beinhaltet neben den feuertechnischen Themen, die Verant-
wortung im Führen eines Trupps im Einsatz. Der Lehrgang dient unterande-
rem als Grundvoraussetzung für weitere Lehrgänge wie zum Beispiel für 

Gruppen- oder Zugführer.  
Parallel fand vom 04.10.2022 bis 26.11.2022 in Schallstadt/Mengen/Ebrin-
gen/Pfaffenweiler der Grundlehrgang zum „Truppmann Teil 1“ statt. Die 
Inhalte des 70 stündigen Lehrgangs waren unter anderem die Grundlagen 
des Feuerwehrdienstes in Brandeinsätzen und Technischer Hilfeleistung, 
sowie Ausbildung zum Funker und Ausbildung in Erster Hilfe.  
Erfolgreich abgeschlossen haben Ivana Cosic, Paul Riegger, Marco Gerteiser 
und Michael Schmid, die alle aus der eigenen Jugendfeuerwehr stammen. 
Wir freuten uns, Paul Riegger als „Lehrgangsbesten“ auszeichnen zu können.  

 
An einem weiteren „Gruppenführerlehrgang“ vom 07.11.2022 bis 
18.11.2022 konnte Maik Textor ebenfalls erfolgreich die Ausbildung belegen. 
Der zweiwöchige Lehrgang fand an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal 
satt. Durch den Lehrgang und die berufliche Tätigkeit von Maik Textor in der 
Nachbargemeinde Bollschweil, ist es eine weitere wichtige Aufgabe im 
Bereich Führung und Tagbereitschaft.  
Somit konnten 2022 insgesamt zwei neue Gruppenführer, fünf neue Trupp-
führer/in, vier neue Truppmänner/frau und zwei neue Maschinisten aus-
gebildet werden.  
Wir danken allen für das Engagement und der Bereitschaft die Aus- und Fort-
bildungen zu belegen und gratulieren allen für die erfolgreichen Abschlüsse.  
Wir sind sehr stolz auf Euch und wünschen Euch weiterhin viel Erfolg und 
Spaß in der Feuerwehr Sölden. 

Unterbringung von Flüchtlingen 

Die Situation in der Ukraine hält weiterhin an. Immer noch sind Millionen 
Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Auf allen Ebnen beim Land, in den 
Landkreisen, Städten und Gemeinden werden Vorkehrungen getroffen, 
damit eine schnelle Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchten-
de aus der Ukraine möglich ist.  
Der Landkreis teilte den Gemeinden mit, dass neben den Zuteilungsquoten 
für die Flüchtenden aus der Ukraine zusätzlich eine Zuteilungsquote für die 
Gruppe der Asylbewerber existiert, welche auf die einzelnen Gemeinden 
verteilt werden, die letztlich für eine endgültige Unterbringung der Personen 
sorgen müssen. Hierfür benötigt die Gemeinde Sölden zusätzlichen Wohn-
raum. Die Mietkosten werden über die Gemeinde sichergestellt.  
Wenn Sie Flüchtlinge als Mieter aufnehmen können oder der Gemeinde zur 
Unterbringung von Flüchtlingen eine abgeschlossene Wohnung vermieten 
können, melden Sie sich bitte im Rathaus (Frau Schill, Tel.: 13780-12 oder 
schill@soelden.de) Herzlichen Dank. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Nachrichten aus SÖLDEN GEMEINDE SÖLDEN 
www.soelden.de 
gemeinde@soelden.de

Staufener Str. 4 
79294 Sölden 
Tel.: 0761 13780-0
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Weihnachtsbaum-Sammlung 

Die Jugendfeuerwehr Sölden wird am 14.01.2023 ab 8:00 Uhr die Weih-
nachtsbäume einsammeln. 
Damit Ihr Baum mitgenommen werden kann, ist es wichtig, dass Ihr Baum 

rechtzeitig zur Abfuhr am Straßenrand und für die Einsammler gut sichtbar n

bereit gestellt wird und  
vollständig abdekoriert ist. n

Die Jugendfeuerwehr Sölden ist angewiesen, nicht vollständig abge-
schmückte Bäume stehen zu lassen. Diese Bäume sind vom Eigentümer 
selbst zu entsorgen oder können bei einer Grünschnitt-Annahmestelle der 
ALB sauber abgegeben werden. 
Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie an: 
Abfallberatung des Landkreises 0761/2187-9707 
www.breisgau-hochschwarzwald.de 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Beckesepp Sölden – 4-fach ausgezeichnet! 
Die Gemeinde Sölden gratuliert: Der Supermarkt Neubau von KURIARCHI-
TEKTEN und Bauherr Johannes Ruf verbessert seit Februar 2021 die Nahver-
sorgung in Sölden und den benachbarten Gemeinden. Mit konsequenter 
Nachhaltigkeit und einer stilvollen Landschaftsintegration besticht die Bau-
weise seither in mehreren Preisausschreiben. 

 
Johannes Ruf (Geschäftsführer Beckesepp), Julia & Thomas Kuri (KURIARCHI-
TEKTEN) und Bürgermeister Markus Rees (Sölden) bei der Ehrung „Baukultur 
Schwarzwald/Südbaden 2022“ 
Vorzeigeprojekt für die Schwarzwälder „Charakter-Baumart Weißtanne“ 
(März 2021) 
Bereits kurz nach der Eröffnung zertifizierte der frühere Forstpräsident Mein-
rad Joos (stv. Vorsitzender des Forum Weißtanne) das Bauwerk als Leucht-
turm-Projekt. Die Auszeichnungstafel „Weißtanne – das Holz vor der Haus-
tür“ würdigt die nachhaltige Holzbauarchitektur und die elegante Tannen-
holzfassade. 
„Paradebeispiel für Neues Bauen“ (Oktober 2022) 
Unter den 124 Einreichungen im diesjährigen Auszeichnungsverfahren 
„Baukultur Schwarzwald/Südbaden 2022“ konnte sich auch der Lebens-
mittelmarkt Beckesepp mit Bäckerei und Café aus Sölden behaupten. Die 
Laudatio würdigt die Bauweise als „vorteilhaft eingebunden in Landschaft 

und Ortslage“. 
„Ein Verkaufsraum, der seinesgleichen sucht“ (Oktober 2022) 
Noch im selben Monat überzeugt der Supermarkt beim Badischen Architek-
turpreis in der Kategorie „Ökologisches Bauen“ – mit konsequenter Nach-
haltigkeit und einer vorbildlichen Co2-Bilanz. Der Lebensmittelmarkt ist mit 
Ausnahme der Bodenplatte und der weitläufigen Glasfront komplett aus 800 
m3 Holz gefertigt. Somit bindet das Gebäude langfristig circa 800t CO2.  
„Ein rundum gelungener Supermarkt-Bau“ (November 2022) 
Mit dem Gewinn des Fachmarkt Star 2022 schreibt das Bauwerk seine 
Erfolgsgeschichte weiter. Unter den drei Finalisten konnte sich der kleinflä-
chige Beckesepp-Standort gegen Edeka Maaß (2. Platz) und den Pilotmarkt 
Rewe Green Farming (3. Platz) durchsetzen. „Ein Gebäude, das nachhaltigem 
und zukunftsweisendem Bauen gerecht wird“, heißt es dazu in der Jury-
begründung. „Als schönstes Supermarkt-Café Deutschlands“ fand die Jury 
besonders lobende Worte für den großzügigen Cafébereich. Als Ort des 
Zusammenkommens mit freiem Blick in die Natur sei das Café in dieser Form 
einmalig. 

Sprechtage der Rentenversicherung 

Seit Juni 2019 lässt die Gemeinde Sölden die Rentenangelegenheiten ihrer 
Bürgerinnen und Bürger direkt vom Versichertenberater der Deutschen Ren-
tenversicherung, Herrn Manfred Rees, bearbeiten.  
Herr Manfred Rees wird zum Ende des Jahres in seinen wohlverdienten 
Ruhestand gehen. Wird danken Herrn Manfred Rees für die stets kompeten-
te, freundliche und flexible Zusammenarbeit und wünschen ihm gesundheit-
lich sowie persönlich alles Gute.  
Ab Februar 2023 dürfen wir Frau Christiana Schmidt als Nachfolge von Herrn 
Manfred Rees im Rathaus Sölden begrüßen, welche Auskunft in allen Fragen 
der Deutschen Rentenversicherung erteilen wird sowie beim Ausfüllen von 
Formularen und Kontenklärungen helfen und Rentenanträge entgegen neh-
men wird. 
Die Sprechtage finden am 06.02.2023, 06.03.2023, 03.04.2023 und 
05.06.2023 jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr im Sitzungszimmer im Rathaus 
Sölden, Staufener Straße 4 nach telefonischer Terminvereinbarung statt. 
Vereinbaren Sie Ihren Termin bitte über das Bürgermeisteramt Sölden, Frau 
Hog-Sauer/Frau Löffler/Frau Prinzbach, Tel.: 0761/13780-0. 
Zum Sprechtag sind mitzubringen: 
Versicherungsunterlagen, Personalausweis, Krankenversicherungskarte, 
Steueridentifikationsnummer, Bankverbindung (IBAN + BIC). 
Ihre Gemeindeverwaltung  

Allgemeine Nachrichten 

Die Nachbarschaftshilfe in Ihrer Nähe 
Unser Angebot für Sie: 
Unbürokratische Hilfen z. B. 

Entlastung und Unterstützung von Familien n

Betreuung Ihrer Angehörigen, damit Sie etwas freie Zeit für Sich haben n

Begleitung zum Einkaufen, zum Arzt oder beim Spaziergang n

Krankheitsbedingt sind wir derzeit persönlich nur donnerstags in Ehren-
kirchen  
(Rathaus, Zi. 1.9) und freitags in Bollschweil (Pfarrhaus) von 9 bis 12 Uhr 
erreichbar. 
Bitte beachten Sie: In der Zeit vom 27.12. bis 30.12.2022 sind die Büros 
nicht besetzt. 
Tel.: 07633 4065813 – hilfe@obere-moehlin.de – www.obere-moehlin.de 
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Neujahrsempfang 2023 
Am Sonntag, dem 8. Januar 2023 findet der von der kath. und ev. Pfarr-
gemeinde sowie der politischen Gemeinde gemeinsam veranstaltete Neu-
jahrsempfang statt. Eine Einladung ist als Beilage beigefügt. 

 

Wochenmarkt 

Weihnachten und Silvester rücken näher und die Einkäufe hierfür stehen an. 
Verwöhnen Sie sich und Ihre Lieben mit unseren Köstlichkeiten. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  
Wir wünschen allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 
2023.  
Ihre Marktbeschicker  

Jubilare 

Unsere Glückwünsche gelten: 

Thomas Schmidt zum 70. Geburtstag am 06.01.2023 

Maria Krahs-Dugger zum 75. Geburtstag am 08.01.2023 

Die Gemeinde Sölden gratuliert den Jubilaren herzlich und auch denen, die 
hier nicht genannt werden möchten und wünscht weiterhin viel Freude, 
Gesundheit und Geborgenheit im Kreise der Familie und Freunde. 

Vereine  

Landfrauen-Verein St. Ulrich-Hexental 
Adventsmarkt in Sölden 
Regnete es morgens noch in Strömen, begleitet von unfreundlichem Wind, 
schien pünktlich zum Aufbau der Stände die Sonne – ein gutes Omen für den 
diesjährigen Adventsmarkt in Sölden am 24.11.2022. Fleißige Helferinnen 
ließen ab 13 Uhr routiniert den Pavillon der Landfrauen in vorweihnacht-
lichem Glanz erscheinen, um pünktlich um 15 Uhr für die Besucherinnen und 
Besucher zu öffnen. Um diese Zeit war die Schlange bereits groß, das lecker 
duftende, selbstgebackene Landfrauenbrot war auch in diesem Jahr wieder 
heiß begehrt. Das Brot alleine macht jedoch noch keinen Weihnachtsmarkt. 
Mit Herz gebacken und mit Liebe produziert – von traditioneller Linzertorte 
und Apfelbrot über verschiedenste Variationen an Weihnachtsplätzchen, 
Marmeladen und Essig bis hin zu Nudeln und warmen Socken. Die St. Ulrich-
Hexentaler Landfrauen hatten sich mal wieder mit viel Engagement ins Zeug 
gelegt, um zur Vielfalt des Marktes beizutragen. Bis 20 Uhr herrschte gemüt-
liches Treiben, mitunter musikalisch begleitet von adventlicher Musik des 
örtlichen Musikvereins. Vorstandsfrau Andrea Karle zeigte sich sehr zufrie-
den: „Auch in diesem Jahr war der Markt wieder ein voller Erfolg, ich danke 
allen, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen dazu beigetragen haben“.  
Den Erlös spenden die St. Ulrich-Hexentaler Landfrauen in diesem Jahr an 
eine Familie in Horben, deren Haus im Oktober zu zwei Dritteln abgebrannt 
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ist. Alle Personen konnten sich retten, sie haben jedoch ihr gesamtes Hab 
und Gut verloren. Da Roh- und Baustoffe sowie Handwerker teurer gewor-
den sind, wird es mit der Versicherungssumme sehr knapp. Die Spende wird 
die Familie dabei unterstützen, das Haus wiederaufzubauen, neue Kleider 
und Hausutensilien zu erwerben und auch die Tiere zu versorgen, die den 
Brand ebenfalls glücklicherweise überlebt haben. 

Advent und Weihnachten mit dem Musikverein 
1900 Sölden e. V.  
Am 4. Advent ( 18.12.) haben sie noch einmal oder zum letzten mal Gele-
genheit uns beim musikalischen Adventskalender zu besuchen bzw. mit zu 
singen. Zu hören sind wir um 19:00 Uhr bei Burgert‘ s im Hof (Dorfstraße 
22). 
Herzliche Einladung zu unserer diesjährigen Adventsbesinnung am Donners-
tag, den 22.12.2022 um 20:00 Uhr in die Pfarrkirche St. Fides und Markus 
Sölden. Gemeinsam mit ihnen wollen wir uns auf eine schöne Weihnachts-
zeit einstimmen und die Hektik des Alltags vergessen. 
Am 26.12.2022 (Stephanstag) werden wir, traditionell wie jedes Jahr, eben-
falls in der Kirche musizieren. In diesem Jahr wird kein Gottesdienst stattfin-
den, stattdessen ladet die Pfarrgemeinde dazu ein Weihnachtslieder 
gemeinsam zu singen. Auch hier freuen wir uns auf ihr Kommen.  
Am Nachmittag von Heilig Abend werden die Musiker der Jugendkapelle, an 
verschiedenen Stationen im Dorf, Weihnachtslieder spielen. Anschließend 
wirken sie bei der musikalischen Gestaltung der Kinderkrippenfeier mit. 
Auch unserer jungen Musiker freuen sich über viele Zuhörer. 
Lassen sie uns zusammen ein paar Stunden der Weihnachtszeit zusammen 
erleben. Wir freuen uns.  
Für ihre vielfältige Unterstützung im vergangenen Jahr möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken. Wir haben uns gefreut mit ihnen zusammen wieder mal 
ein Sommerfest zu feiern und dass sie den zu unseren Konzerten (Der kleine 
Prinz und das Konzert der Polkafreunde) gekommen sind. Wir wünschen 
Allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes  
Jahr 2023.  
Die Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten, die Vorstandschaft 
sowie die Jugendkapelle des Musikverein 1900 Sölden e. V. 

Freizeit-Sportverein Sölden 1982 e. V.  
Yin und Yang Yoga im neuen Jahr 
Unsere Kursleiterin und Yogatrainerin Caroline Maier wird in diesem Kurs 
Achtsamkeits�, Meditations- und Atemübungen mit Yin & Yang Yoga kom-
binieren. Hier kann die positive Wirkung von Yoga, Körper und Geist in Ein-
klang zu bringen, aktiv erfahren werden: 
Yin Yoga ist ein passiver Yogastil, bei dem eine Dehnposition mehrere Minu-
ten gehalten wird. Dadurch gelangen wir in unser tiefer liegendes Bindege-
webe und stärken unsere Gelenke, Bänder, Knochen. Yin Yoga hilft außer-
dem für eine vertiefte Selbstwahrnehmung und erhält unsere Beweglich-
keit. 
Im Yang Yoga aktivieren wir unseren Kreislauf und verbinden unsere Atmung 
mit einem schönen Yoga Flow.  
Die Stunde beenden wir mit der klassischen Shavasana, einer Tiefenentspan-
nung in Rückenlage. 
Dieser Kurs eignet sich hervorragend für Anfänger, aber auch für Yoga-Geüb-
te, die das Hauptaugenmerk auf das innere Gleichgewicht legen möchten 
Bitte (Yoga-)Matte, Decke und (Yoga-)Kissen mitbringen. 
Anmeldung, Kursstart und -kosten: 

9 Einheiten vom 13.01. bis 17.03. freitags von 09:30 bis 11:00 Uhr in der n

Saalenberghalle Sölden (ausgenommen 17.02.) 
9 Einheiten für 55 € (Eine Mitgliedschaft im FSV Sölden ist Voraussetzung. n

Kosten: 42 € pro Jahr. Mitgliedsantrag kann bei Kursbeginn der Kursleite-
rin übergeben werden) 
Schriftliche Anmeldung bis zum 04.01.2023 mit Vor- und Zuname über n

caro_dil@web.de 
Am 13.01. kann kostenlos geschnuppert werden, anschließend ist die n

Anmeldung verbindlich 
Die Kursgebühr wird am zweiten Kurstag in bar an die Kursleiterin ent-n

richtet 
Allen unseren MitgliederInnen, UnterstützerInnen und ÜbungsleiterInnen 
wünschen  
wir Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2023! 
Die Vorstandschaft FSV Sölden 1982. e. V.  

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
des Gemeinderates Wittnau 
Am Montag, den 19. Dezember 2022, findet ab 17:30 Uhr in der Festhalle 
Gallushaus die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Die Tagesord-
nung sieht folgende Punkte vor:  

Frageviertelstunde 1.
Bebauungsplan „In den Haseln Ost“ 2.

Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der 3. Offenlage n

eingegangenen Bedenken und Anregungen 
Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan und die örtlichen Bau-n

vorschriften 
Informationen zu möglichen Standorten und Betrieb von Windkraftanla-3.
gen im Bereich „Kohlernkopf“ 

Beschlussfassung zum weiteren Vorgehen n

Ausschreibung Schul- und Kita-Verpflegung 4.
Beratung und Beschlussfassung zu den Ausschreibungskriterien n

Gesetzgeberische Debatte über eine weitere Verlängerung der Options-5.
frist zu § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG)  

Beschluss zum weiteren Vorgehen n

Vorberatung Haushaltsplan 2023 6.

Steuerliche Rahmendaten 2023 nach der Bemessungsgrundlage des n

kommunalen Finanzausgleichs 2023 

Beratung und Beschlussfassung über die Beibehaltung/Änderung der n

Freiwilligkeitsleistungen u.a. für örtliche Vereine 

Ergebnishaushalt/Investitionsplanung 2023 n

Beschlussfassung über die Annahme von Spenden 7.

Mitteilungen der Verwaltung 8.

Anfragen seitens des Gemeinderates 9.

Frageviertelstunde 10.

Die Bevölkerung ist zur Sitzung herzlich eingeladen. 

Nachrichten aus WITTNAU GEMEINDE WITTNAU 
www.wittnau.de 
gemeinde@wittnau.de

Kirchweg 2 
79299 Wittnau 
Tel.: 0761 456479-0
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Amtliche Nachrichten 

Weihnachtsbaum-Sammlung 

Die Freiwillige Feuerwehr Wittnau wird am Samstag, 07. Januar 2023, ab 
8:00 Uhr, die Weihnachtsbäume einsammeln. 
Damit Ihr Baum mitgenommen werden kann, ist es wichtig, dass Ihr Baum 

rechtzeitig zur Abfuhr am Straßenrand und für die Einsammler gut sichtbar n

bereit gestellt wird und  
vollständig abdekoriert ist. n

Die Freiwillige Feuerwehr Wittnau ist angewiesen nicht vollständig abge-
schmückte Bäume stehen zu lassen. Diese Bäume sind vom Eigentümer 
selbst zu entsorgen oder bei einer Grünschnitt-Annahmestelle der ALB sau-
ber abzugeben. 
Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie an: 
Abfallberatung des Landkreises Tel.: 0761 2187-9707 
www.breisgau-hochschwarzwald.de 

Öffentliche Bekanntmachung über die Ausgabe 
neuer Hundesteuermarken ab 2023 

Die Gemeinde Wittnau gibt mit den Hundesteuerjahresbescheiden 2023 
neue Hundesteuermarken aus. Die neuen dunkelgrünen Marken sind mit 
den Jahreszahlen 2023 – 2025 versehen. Die neuen Hundesteuermarken 
sind ab dem 1. Februar 2023 gültig.  
Die alten orangefarbenen Hundesteuermarken mit den aufgedruckten Jah-
reszahlen 2020 – 2022 werden mit Ablauf des 31. Januar 2023 für ungültig 
erklärt. 
Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm 
bewohnten Hauses oder des umfriedeten Grundbesitzes laufenden anzeige-
pflichtigen Hunde mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuer-
marke zu versehen. 

Kontaktzeiten Rathaus Wittnau während der 
Weihnachtsferien und Jahreswechsel 2022  
auf 2023 
Während der Weihnachtsferien bestehen folgende Kontaktzeiten:  
Mi. 21.12.2022                                                8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Do. 22.12.2022                                                8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Fr. 23.12. 2022                                                8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Mo. 26.12.2022 2. Weihnachtsfeiertag          geschlossen 
Di. 27.12. 2022                                                nur per Mail erreichbar 
Mi. 28.12.2022                                                8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Do. 29.12.2022                                                8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Fr. 30.12.2022                                                 8:00 Uhr bis 12:.00 Uhr 

Mo. 04.01.2023                                               8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Di. 03.01.2023                                                nur per Mail erreichbar 
Mi. 04.01.2023                                                8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Do. 05.01.2023                                                8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Fr. 06.01.2023        Dreikönigstag                   geschlossen 

Ab 09. Januar 2023 sind wir wieder zu den bekannten Kontaktzeiten 
erreichbar.  
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 
schöne Weihnachtsfeiertage und alles Gute für das Jahr 2023. 
Bleiben Sie gesund! 
Ihr Rathaus -Team Wittnau 

Fundsachen 
Im Rathaus Wittnau wurde u. a. ein roter Fahrradhelm zusammen mit einer 
Mütze, ein Halsreif in Gold und Silber, eine silberne Armbanduhr von der 
Marke Mitron etc. abgegeben. Die Fundgegenstände können während der 
Sprechzeiten im Rathaus Wittnau abgeholt werden. 

Notizen aus der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung am 8. Dezember 2022 

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, den 8. Dezember 2022 
wurden u.a. folgende Tagesordnungspunkte behandelt und beschlossen: 
TOP: Neufassung der Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft 
Hexental 
Der Gemeinderat sprach sich mit sechs Nein-Stimmen, bei drei Ja-Stimmen, 
erneut gegen die Neufassung der Verbandssatzung der Verbandssatzung der 
Verwaltungsgemeinschaft Hexental in der vorgestellten Form aus.  
Für die alternative Verbandssatzung, Neufassung ohne Verwaltungsrat (Vor-
ratsbeschluss), sprach sich der Gemeinderat einstimmig aus. Die Vertreter 
der Gemeinde wurden einvernehmlich beauftragt, diese Satzung in der Ver-
bandssatzung einvernehmlich zu beschließen. 
Ebenfalls einstimmig beschloss der Gemeinderat über den Inhalt einer 
neuen Verbandssatzung, mit Gültigkeit zum 1. Januar 2024, in 2023 zu bera-
ten. Die Debatte darüber soll mit einem externen Moderator/Mediator inner-
halb der ersten vier Monate in 2023 starten. Die Ergebnisse der Debatte sol-
len im Herbst 2023 in den Gemeinderäten beraten und sodann der Ver-
bandsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.  
TOP: Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald 
Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat mit acht Ja-Stimmen dem 
vorgestellten Ausbaukonzept für die „weißen Flecken“ in der Gemeinde 
Wittnau über den Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald, mit 
einem Eigenanteil von 10 Prozent an den förderfähigen Kosten zu. 

Gehwegreinigung  
Aufgrund der Räum- und Streupflicht 

Im Hinblick auf die Wintertage weisen wir auf die Satzung der Gemeinde 
Wittnau über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schnee-
räumen und bestreuen der Gehwege hin.  
Verpflichtete: 
Gemäß dieser Satzung obliegt es den Straßenanliegern, innerhalb der 
geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten die Gehwege 
und entsprechende Flächen von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub zu rei-
nigen, bei Schneehäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu 
bestreuen. 
Straßenanlieger im Sinne der Satzung sind Eigentümer und Besitzer (z. B. 
Mieter und Pächter) von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von 
ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben. Als Straßenanlieger gelten auch 
die Eigentümer und Besitzer solcher Grundstücke, die von der Straße durch 
eine im Eigentum der Gemeinde oder des Trägers der Straßenbaulast ste-
hende, unbebaute Fläche getrennt sind, wenn der Abstand zwischen Grund-
stücksgrenze und Straße nicht mehr als 10 m, bei besonders breiten Straßen 
nicht mehr als die hälfte der Straßenbreite, beträgt.  
Sind nach dieser Satzung mehrere Straßenanlieger verpflichtet, besteht eine 
gesamtschuldnerische Verantwortung. Sie haben durch geeignete Maßnah-
men (z. B. Mietvertrag, Hausordnung) sicherzustellen, dass die Ihnen oblie-
genden Pflichten ordnungsgemäß erfüllt werden, Bei einseitigen Gehwegen 
sind nur diejenigen Straßenanlieger verpflichtet, auf deren Seite der Gehweg 
verläuft. 
Zu reinigende, räumende bzw. zu bestreuende Flächen: 
Gehweg im Sinne der Satzung sind die im öffentlichen Fußgängerverkehr 
gewidmeten Flächen, die Bestandteil einer öffentlichen Straße sind. Entspre-
chende Flächen am Rande der Fahrbahn sind, falls Gehwege auf keiner oder 
nur auf einer Straßenseite vorhanden sind, Flächen von einer Breite von 1 
m. Entsprechende Flächen in verkehrsberuhigten Bereichen sind an deren 
Rand liegende Flächen in einer Breite von 1 m. Erstrecken sich Parkflächen, 
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Bänke, Pflanzungen u. ä. nahezu bis zur Grundstücksgrenze, ist der Straßen-
anlieger für eine entsprechend breite Fläche entlang dieser Einrichtung ver-
pflichtet. Haben mehrere Grundstücke gemeinsam Zufahrt oder Zugang zur 
sie erschließenden Straße oder liegen sie hintereinander zur gleichen Straße, 
so erstrecken sich die gemeinsam erfüllenden Pflichten auf die Gehwege 
und entsprechenden Flächen an den der Straße nächstgelegenen Flächen. 
Streumittel: 
Bei der Beseitigung von Schnee- und Eisglätte ist zum Bestreuen abstump-
fendes Material wie Sand, Splitt oder Asche zu verwenden. Die Verwendung 
von auftauenden Streumitteln verboten. 

Zeiten: 

Die Gehwege müssen werktags bis 07:00 Uhr, sonn- und feiertags bis 08:00 
Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt 
oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wie-
derholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 21:00 Uhr 

Die Beachtung der o. g. Vorschriften liegt im Interesse aller, um v. a. im Win-
ter sicheren Fußes zu seinem Ziel zu gelangen.  

Ihr Bürgermeisteramt

Veranstaltungskalender Wittnau 2023 

JANUAR 2023 
06. Aussendung der Sternsinger Gemeindegebiet Wittnau Kath. Pfarrgemeinde  
07. Neujahrsempfang Festhalle Gallushaus Gemeinde Wittnau/ Vereine 
07. Theateraufführung Festhalle Gallushaus Laienspielgruppe Wittnau 
07. Tannenbaumsammlung Gemeindegebiet Wittnau Freiwillige Feuerwehr Wittnau 
FEBRUAR 2023 
16. „Schmutziger Dunschdig“ Schule/Rathaus/Festhalle Narrenzunft „Windige Eckhexen“ 

Generalversammlung Vereinshaus Musikverein Wittnau  
MÄRZ 2023 
23. Generalversammlung Gaststätte Burgblick Verkehrs- und Trachtenverein 
24. Generalversammlung Schützenhaus Schützenverein Wittnau 
31. Generalversammlung Gasthaus Hirschen Narrenzunft „Windige Eckhexen“ 
APRIL 2023 
15. Papiersammlung Gemeindegebiet Sportverein Au-Wittnau 
23. Erstkommunion Pfarrkirche Wittnau Kath. Pfarrgemeinde  
28. Generalversammlung Festhalle Gallushaus Rad- und Motorsportverein 
30. Maibaumstellen Kirchenvorplatz Narrenzunft „Windige Eckhexen“ 
MAI 2023 
01. Bildersuchwanderung mit Hock Sportgelände SV- Au Wittnau Sportverein Au-Wittnau 
18. Schützenmaihock Schützenhaus Schützenverein Wittnau 
18. Christi Himmelfahrt (Prozession) Kirche/Gemeindegebiet Kath. Pfarrgemeinde 
JUNI 2023 
08. Fronleichnam/Hock Kirche/Gemeindegebiet/Pfarrhof Kath. Pfarrgemeinde 
08.-18. Sportwoche Sportgelände SV Au-Wittnau Sportverein Au-Wittnau 
25. Traktorentreffen Verkehrs- und Trachtenverein 

Mitgliederversammlung Wittnauer Leben e.V. 
JULI 2023 
20. Generalversammlung Gaststätte Burgblick Sportverein Au-Wittnau 
22. Sommernachts-Open-Air Sportgelände SV Au-Wittnau Sportverein Au-Wittnau 
AUGUST 2023 
13. Patrozinium Kirche/Gemeindegebiet Kath. Pfarrgemeinde 
SEPTEMBER 2023 
10. Herbstfest Schützenhaus Schützenverein Wittnau 
24. Kindersachenmarkt Festhalle Gallushaus Narrenzunft „Windige Eckhexen“ 
OKTOBER 2023 
01. Alemannentag Kirchenvorplatz Verkehrs- u. Trachtenverein 
08. Scheunenfest Steierts Scheune, In den Haseln Sportverein Au-Wittnau  
15. Kirchweihfest in Wittnau Pfarrkirche Wittnau Kath. Pfarrgemeinde  
NOVEMBER 2023 
01. Allerheiligen mit Gräberbesuch Pfarrkirche Wittnau/Friedhof Kath. Pfarrgemeinde 
05. Königsschießen/Königsfeier Schützenhaus Schützenverein Wittnau 
19. Volkstrauertag –Gedenkfeier- Ehrenmal Gemeinde Wittnau/Vereine/FFw 
DEZEMBER 2023 
02. Jugendnikolausfeier Festhalle Gallushaus Sportverein Au-Wittnau 
06. Nikolausaktion Gemeindegebiet Narrenzunft „Windige Eckhexen“ 
09. Weihnachtsfeier der Vereine Festhalle Gallushaus Schützenverein Wittnau 
11. Weihnachtsfeier der Senioren Festhalle Gallushaus Gemeinde Wittnau 
31. Brezel- u. Neujahrsschießen Schützenhaus Schützenverein Wittnau 

Änderungen bleiben vorbehalten – Weitere Veranstaltungen der Kirchen, der kirchlichen Organisationen und der Gemeinde sowie den Vereinen, 
können sie unter www. wittnau.de/Veranstaltungen erfahren. 
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Allgemeine Nachrichten  

Wochenmarkt Wittnau macht Winterpause 
Der Wittnauer Wochenmarkt findet im Jahr 2022 letztmalig vor Weihnachten 
am Do., 22.12.2022 von 16:00 bis 18:00 Uhr statt. 
Dann legen die Marktbeschicker eine kleine Winterpause ein. 
Der Wochenmarkt startet im neuen Jahr wieder ab Do., 19.01.2023 auf dem 
Parkplatz vor dem Gallushaus. 
Die Marktbeschicker wünschen allen Kunden frohe Weihnachtstage und 
einen guten Start ins neue Jahr! 

Vereine  

Brezelschießen bei den Wittnauer Sportschützen 

Am Samstag 31.12.2022 findet das alljährliche Brezelschießen im Wittnauer 
Schützenhaus von 11 Uhr bis 15 Uhr statt. Hierzu sind alle recht herzlich ein-
geladen. 

Der Sportschützenverein Wittnau 1934 e.V. wünscht allen Mitgliedern, Gön-
nern und Freunde des Vereins ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr 2023! 

Kirchen im Hexental

Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Ev. Johannesgemeinde: St. Galler Str. 10 A, Merzhausen 
Pfarrstelle / Vertretung: Pfarrerin Salome Vogt 
Gemeindebüro Pfarrgemeinde Südwest:  
Markgrafenstr. 18 b, 79115 Freiburg 
Johanneskirche.Merzhausen@kbz.ekiba.de | Tel. 45 969 – 0 Fax. 45 969 – 69 
www.ekifrei-suedwest.de  
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo-Fr 9-12 Uhr | Mo, Di, Do 14-16 Uhr | 
Mi 14-17:30 Uhr (nicht in den Schulferien)  

Eine Übersicht zu allen Gottesdienstangeboten und aktuelle Infos finden 
Sie auf unserer Homepage www.ekifrei-suedwest.de und an der Johannes-
kirche im Schaukasten. Gerne können Sie sich auch im Gemeindebüro Süd-
west erkundigen Tel. 45 96 90. Vielen Dank! 
Präsenzgottesdienste  
Sonntag, 18. Dezember – 04. Advent "Adventssingen im Kerzenschein". 
Als Pfarrgemeinde Südwest Adventliches miteinander singen, hören, teilen 
– gemeinsam mit dem Posaunenchor Südwest, der Kantorei-Südwest und 
der Johanneskantorei.  
Im Anschluss laden wir Sie zu Gebäck und warmen Getränken ein.  
Beginn ist nachmittags, um 16:00, auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz, Bug-
ginger Straße 42 in FR-Weingarten.  
Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Bei unsicherer Witterung 
informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage! 
Samstag, 24. Dezember    Heilig Abend 
16:00 Uhr                          Gottesdienst mit Krippenspiel  
18:00 Uhr                          Christvesper mit dem Jugendchor „Justis“  
22:30 Uhr                          Christmette mit Bildmeditation 
Montag, 26. Dezember     2. Feiertag 
10:00 Uhr                          Gemeinsamer-Gottesdienst Südwest mit  
                                         Weihnachtsliederwunschsingen in der 
Johan- 
                                         neskirche, Merzhausen 
Samstag, 31. Dezember   Jahresschluss-Gottesdienst in der Johanneskirche 
18:00 Uhr 
Sonntag, 01. Januar           Gemeinsamer Gottesd. der Pfarrg. Südwest 
17:00 Uhr                           im Melanchthonsaal, Freiburg – Haslach 
Freitag, 06. Januar            Ökum. gemeins. Gottesd. der Pfarrg. Südwest 
11:00 Uhr                           Mit Aussendung der Sternsinger in der Maria- 
                                           Magdalena-Kirche, Freiburg-Rieselfeld 
Sonntag, 08. Januar          Ökum. Gottesdienst in der Saalenberghalle in 
10:30 Uhr                          Sölden und um 11:30 Uhr Neujahrsempfang.  
Sonntag, 15. Januar 

10:00 Uhr                           Gottesdienst in der Johanneskirche, Merzhausen 

„Wärmende Adventsgeschichten“ – Ein ökumenisches Angebot für Fami-
lien mit Kindern 
an jedem Adventssonntag um 16:30 Uhr wird im Katholischen Pfarrzentrum 
St. Gallus oder in der Johannes-Kirche eine Adventsgeschichte vorgelesen. 
Wir zünden die Kerzen am Adventskranz an, singen Adventslieder und hören 
eine Geschichte. 
Letzter Termin: Vierter Advent, 18. 12., in der Johanneskirche. 
Justi-Chor der Johannesgemeinde 
Der Jugendchor der Johannesgemeinde ( junge Stimmen=Justis) trifft sich in 
unregelmäßigen Abständen projektbezogen für ausgewählte Gottesdienste, 
wie z.B. Ostern, Erntedank, Heiligabend. 
Der nächste geplante Auftritt ist für die Gestaltung des Heiligabendgottes-
dienstes 18 Uhr geplant. 
Die Probentermine finden nach Vereinbarung statt. Mitmachen können alle 
„Stimmen“ ab Konfirmationsalter. 
Kontaktaufnahme: Susanne Hochberg Tel.: 77344 
Kinderchor die Johanneskinder 
Alle Kinder ab ca. 5 Jahren sind herzlich eingeladen, zu singen, mit Klang, 
Rhythmus und Stimme zu spielen und Gemeinschaft zu erleben. Wir werden 
die Familiengottesdienste der Johannesgemeinde musikalisch gestalten. 
jeweils donnerstags 17-18 Uhr ( nicht in den Ferien ) 
Leitung: Beate Bitter, stebit@gmx.net 
Volkstänze aus aller Welt für Jung und Alt – herzliche Einladung das Tanz-
bein zu schwingen. 
Wo? Im Gemeindesaale der ev. Johanneskirche, St. Galler Str. 10a 
Wann? Freitags von 19:30 bis 21 Uhr, nächste Termine: 13. Januar,  
10. Februar 
Kontakt: Karen Schmid, 0163.92 32 001 
Kirchenkaffee in der Johannesgemeinde 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Es gibt Kaffee und Gebäck. Wir freuen uns auf Sie. 
Nächstes Kirchenkaffee ist am 15. Januar 2023. 
Ökumenisches Taizégebet 
in der Regel jeden 4. Mittwoch im Monat um 19:00 Uhr 
Die nächsten Termine finden statt am 21. Dezember in der Johanneskirche,  
25. Januar in der St. Gallus Kirche und 22. Februar in der Johanneskirche 
Verantwortlich: Petra Kirste und Team 
„Bibel – Teilen“ 
Das Bibelteilen, ein freies Gespräch über den Predigttext des darauffolgen-
den Sonntags, findet immer am  
ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Evang. Gemeindezentrum statt.  
Bei Fragen wenden Sie sich an Fam. Hahn (0761-406966) oder Jürgen Klein 
(0761-61250376 od 0159-03004927). Der nächste Termin findet statt am 
07. Dezember, 11. Januar, 01. Februar 
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Wir sind für Sie da 
Bei seelsorglichem Bedarf sind unsere Pfarrer*innen erreichbar unter 0160 
91 51 90 68. 
Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20:00 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen. Proben in den Schulferien 
entfallen. Die jeweils gültigen Hygiene-Auflagen müssen beachtet werden. 
Ausführliche Informationen auf der Homepage "www.johannes-
kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Viertel: rubenviertel@web.de 
oder bei der Chorsprecherin Almut Witzel: Tel. 0761-409 83 80, almut.wit-
zel@gmx.de 

Kontaktpersonen (Ortsältestenrat) 
Christina Beer Tel. 0157 54800014 
Wilhelm Beyna, Merzhausen (Vorsitzender) Tel. 55 654 577 
Judith Hölzl-Wirth Tel. 45 70 638 
Petra Kirste, Merzhausen Tel. 13 07 865 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Mitglied im Ältestenkreis der Pfarrgemeinde Südwest 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Wilhelm Beyna, Merzhausen Tel. 55 654 577 

Ökumene im Hexental 

Ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen im Hexental 

In Vauban sind erreichbar: 
Kath. Pfarrer Franz Wehrle Tel. 0761/400099-11;  
franz.wehrle@kath-geht.de 
Ev. Pfarrerin Salome Vogt Tel. 0761/45969-0; salome.vogt@kbz.ekiba.de 
Kath. PastRef Kassian Burster-Hake; Email Kassian.Burster@kath-geht.de 
Als Seelsorgeteam sind wir telefonisch erreichbar unter 0761 / 40025 – 34 
oder per Email an info@kirche-im-vauban.de. 

Unsere aktuellen Gesprächszeiten: 
Freitag, 10-11 Uhr (Pfrin Salome Vogt, St.Gallerstr.10a, Merzhausen, n

Tel. 40049119) und nach Absprache – nicht in den Ferien! 
Corona Situation 
Aufgrund unserer kleinen Räume hat das Ökumenische Gemeindeteam 
beschlossen sich auch weiterhin an die Empfehlungen des Landes zu halten. 
Das bedeutet für uns vorerst die Empfehlung weiterhin in unseren Raumen 
Masken zu tragen, auf Abstand zu achten, Hygiene Regeln und Lüften zu 
beachten 
Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20:00 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen. Proben in den Schulferien 
entfallen. Die jeweils gültigen Hygiene-Auflagen müssen beachtet werden. 
Ausführliche Informationen auf der Homepage "www.johannes-
kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Viertel: rubenviertel@web.de 
oder bei der Chorsprecherin Almut Witzel: Tel. 0761-409 83 80,  
almut.witzel@gmx.de 
Kirchliche Nachrichten und Veranstaltungen siehe unter  
Kirche im Hexental – Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Evang. Matthias-Claudius-Kapelle Günterstal 

Evangelische Matthias-Claudius Kapelle 
Kybfelsenstraße 17, 79100 Freiburg 
Diakonin Manuela Fülle, E-Mail: manuela.fuelle@kbz.ekiba.de 
Zentrales Pfarramt der Pfarrgemeinde Freiburg Ost 
Hirzbergstr. 1, 79102 Freiburg 

E-Mail: ost.freiburg@kbz.ekiba.de 
evangelisch-freiburg-ost.de 
Sekretariat: Karin Bohe-Kemper, Cora Knab 
Öffnungszeiten: 
Di und Do, 9:00 – 12:00 und 14:00 – 16:00 Uhr 
Mi 16:00 – 18:00 Uhr, Fr. 11:00 – 13:00 Uhr 
Telefon: 5036158-0, Fax: 5036158-19 
Ansprechpartner (Ortsältestenrat)  
Dr. Detlef Niese (Vorsitzender) 
Werner Bachmann 
Sebastian Diener 
Christiane Kuhn-Hennighausen 
Martin Rupp 
Mitglied im Ältestenkreis der Pfarrgemeinde Ost 
Werner Bachmann 

Seelsorgeeinheit St. Georgen-Hexental 
Au • Horben • Merzhausen • Wittnau 

Gottesdienstordnung vom 17.12.– 15.01.2023 
Unsere Gottesdienst-Orte:      Mz    Merzhausen, St. Gallus  

Au     Au, St. Johannes  
Ho     Horben, St. Agatha  
Wi     Wittnau, Mariä Himmelfahrt  
Sk     Schönstattkapelle Merzhausen  
PP     St. Peter und Paul  
Ge     St. Georgen 

Samstag, 17.12.    
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier bei Kerzenschein 
18:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 18.12.    
09:00 Uhr Ho Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier  
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
11:30 Uhr Wi Taufe des Kindes Finn Schröder 
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Familiengottesdienst 
18:00 Uhr Ge Eucharistiefeier 
Montag, 19.12.   
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier  
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
Dienstag, 20.12.   
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
11:30 Uhr Mz Weihnachtsfeier der Hexentalschule  
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier bei Kerzenschein (Hermann Wießler u. Tochter 
Ursula) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 21.12.   
06:45 Uhr Mz Frühschicht im Advent, anschl. Frühstück 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Hildegard u. Uwe Gutmann) 
19:00 Uhr Mz ökum. Taizégebet, ev. Johannesgemeinde 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 22.12.    
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier ( Jahrtag Oskar Lorenz) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 23.12.  
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
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15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier  
Samstag, 24.12.  Adveniat-Kollekte 
15:30 Uhr Ho Krippenfeier mit Krippenspiel des Kinderchores St. Agatha-Sin-
gers  
17:00 Uhr Ho Christmette  
16:00 Uhr Mz Krippenfeier  
17:00 Uhr Au festliche Eucharistiefeier zu Heiligabend, mitgestaltet vom 
Musikverein 
16:30 Uhr Wi Krippenfeier auf dem Kirchplatz  
18:00 Uhr Wi Christmette in der Pfarrkirche  
22:00 Uhr Mz Christmette 
Sonntag, 25.12.   Adveniat-Kollekte 
10:30 Uhr Ho Festgottesdienst, mitgest. vom Kirchenchor  
10:30 Uhr Mz Festgottesdienst, mitgest. vom Chor St. Gallus 
10:30 Uhr Wi Festgottesdienst  
18:00 Uhr Mz Feierliche Weihnachtsvesper  
Zweiter Weihnachtstag    Hl. Stephanus 
Montag, 26.12.    Weltmissionstag der Kinder 
 09:00 Uhr Au Eucharistiefeier mit Blockflötenmusik (Erna Kuner, Klara u. Karl 
Birkenmeier) 
09:00 Uhr Ho Eucharistiefeier  
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier  
10:15 Uhr Wi 15 Minuten-Orgelmusik 
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier (Anna Gosch; Elmar u. Lothar Dressel) 
Dienstag, 27.12.  Hl. Johannes, Apostel u. Evangelist 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier mit Segnung Johanneswein 
(Andreas u. Maria Buttenmüller) 
18:30 Uhr Ho keine Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho keine Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 28.12.  Unschuldige Kinder 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Familien Kenk/Zimmermann; Johanna u. Bap-
tist Gutmann) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 29.12.    
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 30.12.  Fest der Heiligen Familie     
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier (Renate Notzon u.Mutter Gertrud) 
Samstag, 31.12.   
18:00 Uhr Ho Eucharistiefeier zum Jahresschluss 
18:00 Uhr Mz Eucharistiefeier zum Jahresschluss; heiter-festliche Orgelmusik 
 18:00 Uhr Wi Eucharistiefeier zum Jahresschluss ( Johann Buttenmüller u. 
Angeh.; Robert Steffi u. Angeh.; Hildegard Gutmann) 
Sonntag, 01.01.   
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
17:00 Uhr Mz Neujahrskonzert mit Orgel und Trompete 
Montag, 02.01.    Hl. Basilius der Große u. Hl. Gregor v. Nazianz 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
Dienstag, 03.01.  Heiligster Name Jesu 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 04.01.   
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 05.01.   Hl. Johannes Nepomuk Neumann 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 

18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier (Anton u. Lydia Maurath u. verst. Angeh.) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Erscheinung des Herrn Dreikönig Afrikakollekte 
Freitag, 06.01. 
09:00 Uhr Au Eucharistiefeier; Aussendung der Sternsinger 
9:00 Uhr Ho Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Gospelchor Aussendung der 
Sternsinger 
10:00 Uhr Wi Eucharistiefeier, Salzweihe und Aussendung der Sternsinger 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier; Aussendung der Sternsinger 
Samstag, 07.01.  Hl. Valentin, hl. Raimund von Penafort 
 07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
 18:30 Uhr Au Eucharistiefeier 
 18:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 08.01.    
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Montag, 09.01.   
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier  
Dienstag, 10.01.   
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier (Anna u. Franz Asal; Franz u. Rosa Asal u. Eli-
sabeth Brunner) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 11.01.   
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Gustav u. Margarete Hermann; Franz u. Kuni-
gunde Wießler) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 12.01.   
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 13.01.  Hl. Hilarius 
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier (Maria Teichert) 
Samstag, 14.01.   
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier, Vorstellung der Auer EKO-Kinder 
18:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 15.01.    
09:00 Uhr Ho Eucharistiefeier  
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier mit Vorstellung der EKO-Kinder 
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier mit Vorstellung der EKO-Kinder 
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 

Wir beten für unsere Verstorbenen 
Bernhard Christner, Merzhausen 
Kath. Gottesdienste im ZDF Ausstrahlung Sonntags – 9:30 – 10:15  
So 25.12.2022 09:30 Uhr Feldkirch (Österreich) 

Die nächsten Tauftermine  
So 22.01.2023 11:30 Uhr Wittnau 
So 29.01.2023 11:30 Uhr Merzhausen 
So 11.02.2023 11:30 Uhr Merzhausen 
So 19.02.2023 11:30 Uhr Horben 

Der nächste „GoSpecial“, der etwas andere Gottesdienst 
Sa 28.01.2023 18:00 Uhr Kirche St. Johannes in Au 
Weitere Informationen und aktuelle GoSpecial Ankündigungen auf 
www.gospecial-au.de 
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Infos aus der Seelsorgeeinheit für das Hexental 
Friedenslicht  
Das Friedenslicht von Bethlehem wird alljährlich von Pfadfindern vom 
Geburtsort Jesu in alle Welt getragen, um an Weihnachten in den Kirchen zu 
brennen und die Botschaft von der Geburt des Friedenskönigs zu verkünden. 
Wer dieses Licht an Weihnachten mit nach Hause nehmen möchte, möge 
eine Laterne oder ein Windlicht (mit Kerze) mitbringen. 
Erstkommunion in den Pfarreien des Hexentals 
Im Advent haben die 28 Erstkommunionkinder aus Au, Horben, Merzhausen 
und Wittnau in fünf Gruppen ihren Vorbereitungsweg auf die Erstkommunion 
hin begonnen. Ein gemeinsamer Aktionstag „Gottesdienst feiern“ am Frei-
tag, 13. Januar, in der Auer Kirche, führt die Kommunionkinder ins Gottes-
dienst-Feiern ein. In den Gottesdiensten am Wochenende 14./15. Januar in 
Au in Wittnau und Merzhausen und 20.01. in Horben werden sich die Kinder 
den Gemeinden vorstellen. Nach Ostern feiern wir dann Erstkommunion: in 
Horben am Ostermontag, 10. April, in Wittnau am 23. April und in Merzhau-
sen am 30. April. Für Fragen und Anregungen im Umfeld Erstkommunionvor-
bereitung steht PRef. Peter Schüle im Wittnauer Pfarrbüro zur Verfügung.  
Offenlegung der Haushaltspläne 
Die Haushalte der Katholischen Kirchengemeinde St. Georgen-Hexental, wie 
auch der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Freiburg liegen aus und kön-
nen ab 9. Januar 2023 auf der Homepage oder im Pfarrbüro 14 Tage lang 
eingesehen werden. Der Haushalt der Kirchengemeinde St. Georgen-Hexen-
tal im Pfarrbüro St. Peter und Paul, Bozener Str. 6 zu den Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do., Fr. 9:30-11:30 Uhr, Di, Do 15:30-17:30 und der Haushalt der 
Gesamtkirchengemeinde in der Geschäftsstelle, Jakob-Burckhardt-Str. 13, zu 
den Geschäftszeiten. 

Seelsorge-Rufbereitschaft der katholischen Kirche in Freiburg 
Wenn Sie in einem dringlichen seelsorgerlichen Anliegen in einem Notfall 
einen Priester sprechen möchten und Ihr zuständiges Pfarramt nicht erreich-
bar ist, können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit rund um die Uhr jemand 
erreichen mit der  
Telefonnummer 0800 / 40 44 333 77 (kostenfrei) 
Ein Kontakt mit einem katholischen Priester kann auf diesem Weg gerne ver-
mittelt werden. 
Für die Beratung in Lebenskrisen steht Ihnen nach wie vor die bewährte 
Telefonseelsorge (0800/1110222) zur Verfügung. 

Kath. Pfarramt St. Gallus 
Au und Merzhausen 

Kath. Pfarramt St. Gallus Merzhausen 
Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen, Tel.: 40 27 71, Fax 4 014 675.  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30  
– 18:00 Uhr 
E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Hubert.reichardt@kath-geht.de; Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus St. Gallus Merzhausen 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 
Wärmende Adventsgeschichten – ökumenisches Angebot für Familien  
Die Kerzen am Adventskranz anzünden, Adventslieder singen und 
eine Geschichte hören, das Warten der Adventszeit miteinander erleben: 
dazu laden die Pfarrgemeinde St. Gallus und die ev. Johannesgemeinde 
jeden Sonntag im Advent um 16:30 Uhr Familien mit Kindern ein. 
4.Advent, 18.12. in der ev. Johannesgemeinde 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Für das Gemeindeteam: Christel Brügge-
mann 

Gott wird Mensch – Einladung zur Frühschicht 
Kerzenlicht, Schrifttexte, dazu Meditation, dezente Musik, Gebet und Gesang 
zur ungewohnten Zeit schaffen eine besondere Atmosphäre, in der man sich 
in Stille auf die Ankunft des Herrn besinnen kann. Anschließend ist Gelegen-
heit, sich beim gemeinsamen Frühstück auszutauschen.  
Nächster Termin: Mittwoch, 21. Dezember um 6:45 Uhr. Seien Sie herzlich 
willkommen! 
Gottesdienste an Weihnachten in Au und Merzhausen 
Familien mit Kinder sind um 16:00 Uhr zur Krippenfeier eingeladen.  
Um 17:00 Uhr feiern wir Heiligabend in der Kirche St. Johannes Au. Die fest-
liche Eucharistiefeier wird vom Musikverein Au mitgestaltet.  
Die festliche Christmette in St. Gallus findet traditionell um 22:00 Uhr statt. 
Am 25. Dezember laden wir um 10:30 Uhr zum Festgottesdienst ein. Er wird 
mitgestaltet vom Chor. Die weiteren Gottesdienste finden Sie in der Gottes-
dienstordnung.  
Weihnachten – Musikalisches Programm Merzhausen und Au 
Heiligabend, 24.12. 
22 Uhr stimmungsvolle Musik für Querflöte (Nadja Frey) und Orgel 
Weihnachten, 25.12.  
10:30 Uhr Johann Michael Haydn – Missa in honorem St. Ursulae (ohne 
Credo), “Chiemsee-Messe“; Chor St. Gallus, Solisten, Orchester 
18 Uhr Feierliche Vesper 
Weihnachten, St. Stephan, 26.12. 
9 Uhr in Au Flötenensemble Hexental 
Jahresschluss, 31.12.  
18 Uhr   heiter – festliche Orgelmusik 
Neujahr, 1.1. 2023 
17 Uhr Festliches Neujahrskonzert mit Trompete und Orgel 
Werke von Händel, Telemann, Tschaikowsky und Liszt 
Frieder Reich, Trompete, Stefan Pöll, Orgel  
BIBELKREIS mit Ursula Lorenz 
Der nächste Termin ist am Montag, 9. Januar 2023 um 17:30 Uhr. Bitte 
beachten Sie, dass die Treffen nun im Karl-Leisner-Haus, Dorfstr. 22, Merz-
hausen stattfinden.  
Kontakt: Ursula Lorenz, Tel. 0761 83647, mail: wu.lorenz@t-online.de 
Herzliches Willkommen dem neuen Serbisch Orthodoxen Pfarrer 
Die Serbisch Orthodoxe Gemeinde des Heiligen Sava in Freiburg hat nach 
längerer Vakanz wieder einen Pfarrer: Saša Vračević. Er betreut die Gläubi-
gen im Gebiet von Offenburg bis Rheinfelden und bis Donaueschingen. Die 
Gemeinde wird sich nun wieder regelmäßig zu Gottesdiensten in unserer 
Johanneskirche in Au versammeln. Pfarrer Vracevic wird den Heiligabendgot-
tesdienst in Au mit uns feiern und so seine Gastgeberpfarrei etwas kennen-
lernen. Die Serbisch Orthodoxen Christen feiern Weihnachten dann am 6. 
und 7. Januar. Sie befolgen bei der Berechnung der Feiertage den julia-
nischen Kalender, der 13 Tage vom heute gebräuchlichen gregorianischen 
Kalender abweicht. 
Aktion Dreikönigssingen 2023 
Noch steht Weihnachten vor der Tür, aber bald danach sind die Sternsinger 
wieder unterwegs zu den Menschen. Am 06. und 07.01.2023 sind die klei-
nen und großen Könige der Pfarrei St. Gallus Merzhausen/Au im Einsatz für 
benachteiligte Kinder in aller Welt. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ 
bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige 
den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln 
Spenden für Gleichaltrige in aller Welt.  
„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das 
aktuelle Motto der 65. Aktion Dreikönigssingen. Damit rücken die Sternsin-
ger den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machen auf 
Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder 
psychischer Gewalt leiden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 
jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – das 
ist jedes zweite Kind. Die Aktion bringt den Sternsingern nahe, dass Kinder 
überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien 
genauso wie in Deutschland.  
Mit den Spenden, die die Sternsinger bei ihren Hausbesuchen sammeln, för-
dert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bil-
dung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe. 
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weitere Infos unter www.sternsinger.de  
Kontakt:  sternsinger.mzh@gmx.de 
Austräger/Innen für das Pfarrblatt in Au und Merzhausen gesucht 
Nachdem zum Jahresende einige langjährige Austräger/Innen für das Pfarr-
blatt ausscheiden, suchen wir Kinder bzw. Jugendliche ab der 4. Klasse oder 
Erwachsene, die diesen Dienst, i.d.R. 14-tägig (außer in den Ferien) über-
nehmen wollen. In Merzhausen ist der Bezirk Dorfstraße, Heimatstraße, Her-
chersgarten, Mayenrainweg, In der Ehrenmatte zu vergeben (30 Ex.), in Au  
Ist es der Bereich Schlossberg (11 Ex.) Bei Interesse gerne im Pfarrbüro mel-
den, Tel. 402771. 
Regelmäßige Termine in St. Gallus Merzhausen  
Dienstag: Kirchenchor, 20:00 Uhr kath. Pfarrzentrum 
Kontakt: Stefan Pöll, Kirchenmusiker: stefan.poell@kath-geht.de;  
              Senta Töppler, Vorsitzende: Tel. 406494, senta@toeppler.com 

Kath. Pfarramt St. Fides und Markus  
Sölden 

Die Pfarrei St. Fides und Markus ist Mitglied der Seelsorgeeinheit Batzenberg-Obere 
Möhlin.Homepage: www.kath-bom.de 

c/o Kath. Pfarrbüro Bollschweil  
Anton-Fränznick-Weg 2, 79283 Bollschweil  
Tel.: 07633/5317; E-Mail: Dorothea.Rees@kath-bom.de  
Homepage: www.kath-bom.de 

Gottesdienste vom 17.12.- 16.1.23 
Samstag, 17.12. 
 9:00 Uhr Wallfahrtsmesse in Kirchhofen 
18:00 Uhr Rosenkranz 
4.Adventssonntag, 18.12. 
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Samstag, 24.12. Heilig Abend 
16:00 Uhr Kinderkrippenfeier 
Sonntag, 25.12. Weihnachten 
10:30 Uhr Hl. Messe 
Montag, 26.12. 
10:30 Uhr Weihnachtliches Singen und Weihnachtsmusik hören 
Samstag, 31.12.  
18:00 Uhr Jahresschlussandacht 
Sonntag, 1.1. Neujahr 
10:30 Uhr Hl. Messe 
Freitag, 6.1. Erscheinung des Herrn 
10:30 Uhr Hl. Messe 
Samstag, 7.1. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 8.1. 
10:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
Mittwoch, 11.1. 
19:00 Uhr Hl. Messe 
Samstag, 14.1. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 15.1. 
 9:00 Uhr Hl. Messe in St. Ulrich 

Kinderkrippenfeier in der Pfarrkirche 
Nach Corona bedingter Pause wird es dieses Jahr wieder eine Kinderkrippen-
feier geben. Sie wird am 24.12. um 16:00 Uhr stattfinden. Das Gemeinde-
team und der Kindergarten laden herzlich dazu ein. 
Weihnachtsliedersingen, Weihnachtsmusik hören in der Kirche 
Weihnachten ist ohne Gesang und Musik nicht zu denken. Und in der 
Gemeinschaft und dazu in der Akustik eines Kirchenraumes besonders 
schön.  
Deshalb laden wir am 2.Weihnachtsfeiertag zu einem gemeinsamen Singen 

und Musik hören in der Kirche ein. Der Musikverein wird die Lieder begleiten 
und weihnachtliche Musik erklingen lassen. Diese weihnachtliche Stunde 
möchte Ihnen die Freude des Weihnachtsgeschehens als Gemeinschafts-
erlebnis schenken. 
Friedenslicht von Bethlehem 
Wie jedes Jahr wird an der Krippe in der Pfarrkirche das Friedenslicht von  
Bethlehem leuchten. Gerne dürfen sie es mit nach Hause nehmen als Zei-
chen und Auftrag des Friedens für die Welt, für die Gemeinde und die Fami-
lie.  
Kommen sie nach den Weihnachtsgottesdiensten in die Sakristei. 
Sternsinger-Aktion 
Am Dreikönigstag, Freitag, 6. Januar 2023, ziehen die Sternsinger in Söl-
den von Haus zu Haus. Die Sternsinger werden am Mittag nach dem Aus-
sende Gottesdienst um 10:30 Uhr und am Nachmittag unterwegs sein. Sie 
freuen sich darauf, Sie an Ihrer Haus- oder Wohnungstür zu begrüßen und 
den Segen über die Tür zu schreiben.  
Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und allen Ver-
anstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage (www.kath-bom.de) 
oder im Pfarrbrief. 

Kath. Pfarramt St. Agatha – Horben 

Kath. Pfarramt St. Agatha Horben  
Im Dorf 3, 79289 Horben; bitte wenden Sie sich an:  
Kath. Pfarramt St.Gallus Merzhausen, Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen,  
Tel. 40 27 71, Fax 40 14 675 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30 
– 18:00 Uhr, E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Mail: Hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761/40 29 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 
Gottesdienstordnung Horben und weitere Informationen siehe unter 
Seelsorgeeinheit 

Gemeinde-Infos aus St. Agatha Horben 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 

Wir feiern Weihnachten in Horben 
24.12.2022, Heilig Abend, 15:30 Uhr  
Kinderkrippenfeier mit Krippenspiel des Kinderchores St. Agatha-Singers 
unter der Leitung von Claudia Walz. Alle Kinder und ihre Familien sind dazu 
herzlich eingeladen. 
17:00 Uhr: Feierliche Christmette  
mitgestaltet von Bläsern des Musikvereins Horben, an der Orgel Claudia Walz 
25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag,10:30 Uhr: Festgottesdienst 
der Kirchenchor St. Agatha singt die Missa in F von Domenico Zipoli unter der 
Leitung von Claudia Walz, Solistin Claudia Knaus, Geigen Luca Ronconi und 
Marvin Haas, am Klavier Axel Eickhoff 
26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag, 9:00 Uhr: Gottesdienst 
31. Dezember, Silvester, 18:00 Uhr: Gottesdienst zum Jahresabschluss 
06. Januar 2023, Fest der heiligen drei Könige 09:00 Uhr: Gottesdienst mit 
Aussendung der Sternsinger, mitgestaltet vom Gospelchor Horben. 
Aktion Dreikönigssingen 2023 in Horben 
Dieses Jahr wieder mit Hausbesuchen und zusätzlich einem Stand vor 
dem Rathaus für alle, die nicht zuhause sind, aber trotzdem die Aktion 
unterstützen möchten.  
Mit dem aktuellen Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien 
und weltweit“ rücken wir Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in 
den Mittelpunkt und machen auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die 
unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden.  
Nach der zweijährigen pandemiebedingten Pause wollen wir Ministrantin-
nen und Ministranten der Pfarrei St. Agatha Horben in diesem Jahr wieder 
traditionell von Haus zu Haus ziehen und mit dem Kreidezeichen 
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„20*C+M+B*23“ in Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus 
segne dieses Haus“ zu den Menschen bringen und Spenden für Gleichaltrige 
in Not sammeln. 
Falls Sie nicht zuhause sein sollten oder einfach keinen Besuch wünschen, 
dann freuen wir uns, wenn Sie uns am Dreikönigstag (6. Januar) in der Zeit 
von 10 bis 17 Uhr an unserem Sternsingerstand vor dem Rathaus besuchen. 
Gerne können Sie Ihre Spende aber auch an jedem anderen Tag im Pfarrhaus 
(Steinmühleweg 1) in den Briefkasten legen. 
In jedem Fall werden wir in den Tagen nach Weihnachten vorab wieder 
„Segenstütchen“ an alle Haushalte verteilen. In Diesem finden Sie unter 
anderem den Segensaufkleber, den Sie dann auch selbst an Ihrer Haustüre 
anbringen können. 
Kontakt: Dorothea Schneider, Tel. 0162.1993601 
Regelmäßige Termine in St. Agatha Horben  
Montag: Kirchenchor, 20:00 Uhr Gemeindesaal, Claudia Walz 
Mittwoch: Gospelchor 20:00 Uhr Gemeindesaal, Martina Freytag 
Freitag: Kinderchor, 15:00 Uhr Gemeindesaal, Claudia Walz 
Alle Chöre freuen sich über neue Sänger und Sängerinnen. Der Einstieg ist 
jederzeit möglich. Kontakte: Claudia Walz, Tel. 70 64 75,  
Maria Kurz, Tel. 290 97 78 

Kath. Pfarramt Maria Himmelfahrt  
Wittnau 

Kapuzinerbuck 4, 79299 Wittnau Tel: 0761 / 40 29 26, Fax: 45 36 78 66,  
Sekretärin: Angelika Zimmermann; Sprechzeiten: Mittwoch 18:00 –19:00 Uhr 
eMail: wittnau@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus Mariä Himmelfahrt Wittnau 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit  
Immer dienstags: Offenes Café im Pfarrgemeindehaus 
Seit Oktober gibt’s immer dienstags von 16 – 18 Uhr einen offenen Café-Treff 
im Pfarrgemeindehaus. Legen Sie bei Ihrem Spaziergang gerne eine Pause 
bei Kaffee und Tee ein oder bringen Sie doch gleich Ihr Strickzeug mit. Hier 
ist auch Zeit und Platz für eine Runde Karten- oder Brettspiele. Der offene 
Café-Treff soll ein Ort für Begegnungen sein. Wir freuen uns auf Sie! A. Bauer 
und S. Helm-Höbler 
Eine gute Tat zu Weihnachten – wir unterstützen bedürftige Familien 
Wie schon im vergangenen Jahr bittet das Nachbarschaftsnetzwerk Wittnau 
um Spenden für Familien, die meist durch Schicksalsschläge in die Notlage 
geraten sind. Wir sammeln wieder haltbare Lebensmittel (Nudeln, Reis, 
Tomatensoße, Müsli, Milch, Apfelmus, Müsliriegel, Kekse, Schokolade…).  
Damit die Kinder auch in diesem Jahr ein Geschenk zu Weihnachten bekom-
men, freuen wir uns über sehr gut erhaltenes Spielzeug (Puzzle, Bücher, 
Puppen, Bauklötze, Autos, Farbstifte, o.ä.) oder warme und gut erhaltene 
Winterkleider. Die Sachen können am Samstag, den 17.12.22 zwischen 
10:30 und 12:00 Uhr im Pfarrgemeindehaus Wittnau, Alemannenstraße 
18C, abgegeben werden. Am Montag, den 19.12. werden die Sachen direkt 
an die Familien verteilt. Auch Geldspenden sind herzlich willkommen. Wei-
terführende Info: www.kath-geht.de 
Wir feiern Weihnachten in Witnau 
Anders als in den vergangen Jahren ist eine Anmeldung nicht erforderlich. 
Krippenfeier, Heilig Abend, 16:30 Uhr, auf dem Kirchplatz 
Die Krippenfeier mit Krippenspiel findet – wie schon in den vergangenen bei-
den Jahren – unter freiem Himmel auf dem Kirchplatz statt. Die musikalische 
Begleitung übernimmt eine Bläsergruppe des Musikvereins. Bitte mitbrin-
gen: wetterfeste, warme Kleidung; evtl. ein Marmeladelas um das Bethle-
hemlicht mit nach Hause zu nehmen.  
Christmette, Heilig Abend, 18:00 Uhr, Pfarrkirche 

musikalisch mitgestaltet von Lotta Karlsson, Philipp Kubens und Angelika 
Bauer 
1. Weihnachtstag, 10:30 Uhr, Festgottesdienst 
musikalisch gestaltet von Willi Frank 
2. Weihnachtstag, Stefanstag, mit Orgelmusik an Weihnachten 
In der 15-Minuten-Orgelmusik am 2. Weihnachtstag (26.12. 2022 um 10:15 
Uhr; Fest des Hl. Stephanus) ist wie schon in den letzten Jahren die Klarinet-
tistin Margot Zimmermann aus March-Holzhausen zu Gast, die zur Einstim-
mung spielt und den anschließenden Gottesdienst durch ihr Können gemein-
sam mit unserem Organisten Willi Frank bereichert. Es kommen Werke von 
Dietrich Buxtehude und Samuel Wesley zu Gehör, ergänzt durch Vorspiele 
und Begleitsätze zu bekannten Weihnachtsliedern. Über Ihr Kommen freuen 
wir uns. 

Sternsingeraktion in Wittnau 
Nachdem die Corona-Pandemie die Sternsingeraktion in den vergangen bei-
den Jahren erschwert hat, sind wir zuversichtlich, dass im kommenden Jahr 
am 6. Januar die Sternsingern wieder wie gewohnt von Haus zu Haus laufen, 
den Segen Gottes an die Türen schreiben und um Spenden für notleidende 
Kinder auf der Welt bitten können. Die Sternsingeraktion startet mit dem 
Sternsingergottesdienst um 10:00 Uhr in der Wittnauer Kirche. Nach der Aus-
sendung werden die Sternsinger dann etwa ab 11:00 Uhr vom Kirchplatz aus 
ihren Weg durchs Dorf aufnehmen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
die Sternsinger auch 2023 nur bis zur Haustüre kommen und Häuser und 
Wohnungen nicht betreten werden.  
Bei Fragen, oder wenn die Sternsinger Sie am 6. Januar nicht erreichen, kön-
nen Sie sich gerne an Peter Schüle im Pfarrbüro wenden (oder Mobil-Dienst: 
+49 1516 5424625).  

Das kath. Bildungswerk Wittnau bietet ein Feldenkrais Seminar 
„Lernen ist besser als Patient zu sein“. (Moshe Feldenkrais)  
Wir können anstrengende und „falsch“ erlernte ungünstige Lebens�, 
Arbeits�, Denk- und Gefühlsgewohnheiten, sowie Unfallfolgen oder schwer 
zu verarbeitende seelische Erfahrungen auflösen lernen. Bewusste, leichte, 
z.T. ungewohnte Bewegungen ermöglichen neue Vernetzungen, und 
dadurch „Entspannung“ im zentralen Nervensystem. 
Mit diesen leichten Bewegungen können junge, alte, gesunde wie kranke 
Menschen ihre Beweglichkeit verbessern lernen!  
Ziel des Seminars: Gehen, Sitzen, Stehen und alle Alltagsbewegungen etwas 
leichter ausführen zu können. 
Einführung am Beispiel der Beweglichkeit des unteren Rückens und der-
Knie – Datum und Uhrzeit: Mittwoch,18.01.2023 von 10:00 – 11:30 Uhr 
Ort: 79299 Wittnau im kath. Gemeindehaus, Alemannenstr.18 c. 
Leitung: Agnes Kalbhenn, Feldenkrais Pädagogin 
Anm.: 0761-405850 oder Mail: kalbhenn-feldenkrais@t-online.de 
Beitrag: Spende für Burundi St. Konrad 
Unabhängig von der Einführung beginnt ein Feldenkrais Seminar mit 8 Ter-
minen am: 25.1.,1.2.,8.2.,15.2.,1.3., 15.3.,22.3., 29.3. jeweils von 10:00 bis 
11:15 Uhr Kosten: 100,00 €  
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Die SPD Hexental trauert um 

 
 
 

Lore B. Illy  
 
 

Lore war seit fast 40 Jahren Mitglied in der SPD  
und im Ortsverein stets aktiv. 

Im Gemeinderat hat sie sich viele Jahre für das öffentliche 
Leben in Merzhausen engagiert eingesetzt. 

Wir sind traurig, dass wir Abschied nehmen müssen.  
Sie wird uns fehlen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie. 

Für den SPD Ortsverein Hexental 

Dr. Birte Könnecke Darius Reutter 

TRAUERANZEIGE

DANKSAGUNG

Danksagung 

 

Adolf Natterer 
*12.04.1930  †19.11.2022 

 

Einen lieben Menschen zu verlieren tut sehr weh. Dann ist 
es wohltuend, mitfühlende Menschen an seiner Seite zu 
finden. Herzlichen Dank allen, die mit uns Abschied  
nahmen und für die in so vielfacher Weise zum Ausdruck 
gebrachte Anteilnahme. 

Einen besonderen Dank: 
- dem Musikverein für die musikalisch sehr persönlich 
  gestaltete Trauerfeier und Mareike Ludwig für ihre ein-
  fühlsamen Worte. 
- der Feuerwehr für ihr letztes Geleit. 
- Markus Rees für den ehrenden Nachruf im Namen 
  der Feuerwehr und der Gemeinde. 
- Diakon Sonner für die Gestaltung der Trauerfeier. 
- Bestattung Engler und Burgert für die hilfreiche und  
  wertvolle Unterstützung. 
 
Sölden im November 2022  

Im Namen aller Angehörigen 
Margaretha Natterer 

VERSCHIEDENES

VERSCHIEDENES

Wohnungsauflösung, Entrümpelung 
und Umzugshilfe 

Preiswert und zuverlässig! 
„Die Oltmanns“– die Werte-Wahrer der Ev. Stadtmission FR. 
Oltmannsstr. 30, Tel.: 0761/409979. Infos: die-oltmanns.de

Mobiler Windows & Apple IT Service, Merzhausen 
Mobil 0152 59682162 oder 0761 21410183 

Oliver Meißel, pc-apple-it-service.de

KURSE

Mehr Energie mit Yoga 

Kursstart im Januar 2023 in Kleingruppen. 
Online oder Präsenz.  

Zertifiziert durch die gesetzl. Krankenkassen. 

Heike Mehren-Feth, Tel.: 0176/67302744

STELLENANGEBOTE

Rechtsanwaltfachangestellte*r (m/w/d)  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

für Rechtsanwaltskanzlei in Freiburg gesucht. 

Wir bieten: 
unbefristetes Arbeitsverhältnis ohne Probezeit n

Möglichkeit zur Arbeit in Vollzeit oder Teilzeit n

flexible Arbeitszeiten n

überdurchschnittliche Vergütung mit Zusatzleistungen n

6 Wochen Urlaub n

vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit n

Möglichkeit zur Fortbildung n

heller und freundlicher Arbeitsplatz im Zentrum von Freiburg n

Anwälte im Atrium 
Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg 
Tel. 0761 / 23455, E-mail: info@anwaelte-im-atrium.de 

Zuverlässige Prospektverteiler ab 13 Jahre (m/w/d) 
für die Verteilung fertig zusammengestellter Prospektsets 
in Wittnau und Au gesucht. 
Bewerbungszeiten: Mo. bis Fr. 08:30 bis 17:00 Uhr 
Tel.: 07822-4462-0, E-Mail: info@pf-direktwerbung.net

MIETGESUCHE

Wir möchten im Hexental bleiben!  
Familie aus dem Hexental mit 4 Kindern sucht dringend 

eine 4- bis 5-Zimmerwohnung. Innen gerne mit Holz, 
außen gern mit Grün. Wir freuen uns über jeden Hinweis! 

Tel. 0177/6157383.

Wir suchen gebrauchtes, gut erhaltenes E-Bike. 
Tel: 0761-2117064, Fam. Rees/Rösch in Au
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Winzerpaar sucht Keller für Weinausbau.  
Ab 30qm mit Strom & Wasser & Abfluss.  

Telefon: 0152-09434086

Lager gesucht! 
trocken/ebenerdig / ca. 100m2,  

Antiquitäten Volle, Lenzkirch 
Tel.: 0761/22262 oder 0172/13672 63 

Mail: anitavolle.antik@gmx.de

MIETGESUCHE

IMMOBILIENKAUF UND VERKAUF

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
 D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886
info@suedbau-freiburg.de

►

Opernsängerin  
sucht grosszügige Whg. od. Haus südl. v. FR zu kaufen über 
Postbank Immobilien GmbH, Tel.: 0176 218 90 793

Universitätsprofessor aus Freiburg 
sucht Haus mit Garten im Hexental für sich und seine 
Familie 
Postbank Immobilien GmbH, Tel.: 0761/21765-160

PRAXISTAFEL

PRAXISTAFEL

Aromamassagen
Physiotherapie
Somatic Experiencing
Ayurvedische Massagen
spiraldynamisches Bewegen 
Kiefergelenksbehandlung

Praxis für Physiotherapie und  Praxis für Physiotherapie und  
Massage im Zentrum von VaubanMassage im Zentrum von Vauban

Paula-Modersohn-Platz 3 • 79100 Freiburg Paula-Modersohn-Platz 3 • 79100 Freiburg 

Wellness für Entspannung:
Hawaiianische Massage · Hotstone Massage · Ayurveda Massage · Osteothai-Yoga-Massage

Eva Zerth                                   
Physiotherapeutin
0151-26030951                           

• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
• Triggerpunkt-Behandlung
• Faszientherapie
• Haltungs- und Bewegungsanalyse

Caroline Tilch
Medizinische Masseurin
0176-80602228

• Massage (KMT)
• Cranio Sacral Therapie
• Lymphdrainage (MLD)
• Schmerztherapie (L&B)
• Kiefer/Migräne-Therapie
• Arthrose Therapie (Hevatech)

P r a x i s  f ü r  P h y s i o t h e r a p i e

D I E  P R A X  S
M E R Z H A U S E N
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Suche Garage im Hexental 
0151 40 373 943 / jang@lexware.de
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PRAXISTAFEL

Hexentalstr. 7   |   79249 Merzhausen   |   Tel. 0761 / 40 98 199   |   info@praxis-gewalt.de

„Gewaltig“ 昀t im neuen Jahr
Neustart der Kurse ab 09. Januar 2023 – Wir freuen uns auf Sie!

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

09.00 - 10.00 Uhr

Wirbelsäule

09.00 - 10.00 Uhr

Sanfte Gymnastik

08.30 - 09.15 Uhr

Pilates

09.00 - 10.00 Uhr

Wirbelsäule

08.00 - 08.45 Uhr

Pilates

10.00 - 11.00 Uhr

Wirbelsäule

17.30 - 18.30 Uhr

Wirbelsäule

09.30 - 10.30 Uhr

Wirbelsäule

10.00 - 11.00 Uhr

Seniorengymnastik 

09.00 - 10.00 Uhr

Männer-Gymnastik

18.00 - 18.45 Uhr

Pilates

18.30 - 19.15 Uhr

Pilates

17.30 - 18.30 Uhr

Wirbelsäule

18.00 - 19.00 Uhr

Starker Rücken

10.00 - 11.00 Uhr

Sanfte Gymnastik

19.00 - 20.00 Uhr

Fit & Fun

18.00 - 18.45 Uhr

Pilates

19.00 - 20.30 Uhr

Yoga

außer Yoga Kurs: 130 EUR

Jeder Kurs hat 10 Einheiten, Kosten 90 EUR

Danke für Ihre Vertrauen!

Frohe Weihnachen und einen  

guten Start ins neue Jahr!

AG_221209_Anz_Kurse_190x130.indd   1 09.12.22   11:55
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Wir möchten uns für das von Ihnen  
entgegengebrachte Vertrauen  

sehr herzlich bedanken.  
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein 

schönes Weihnachtsfest und  
ein glückliches neues Jahr. 

BÄR Bedachungen GmbH 

 

Am Reichenbach 11 
79249 Merzhausen 
Telefon 07 61 / 40 74 74

Frohe WeWeihnanachten 202222
�09;!69;"<92983<:
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Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2023  
wünschen wir unseren treuen Gästen.

Indisches Restaurant Devi 
79238 Ehrenkirchen-Norsingen 
Bundesstraße 2 ∙ Tel.: 07633 8066569 
www.indischesrestaurant-devi.de

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr!

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes  
Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr!

SCHILL
SCHREINEREI ♦ INNENAUSBAU

Hexentalstr. 14 a ♦ 79249 Merzhausen
TEL: 0761-402323 ♦ FAX: 402907

MAIL: schreinerei-schill@t-online.de
www.schreinerei-schill.de

 

H e i z t e c h n i k 

Klaus Lambelet  
Kundendienst • Öl- und Gasfeuerung 

Notdienst • Heizungssanierung 
Neubau • Wartung • Solaranlagen  

Am Schönberg 31 • 79280 Au bei Freiburg 
Telefon 07 61 / 4 00 17 22 • Fax 07 61 / 4 00 17 28

Weitere Einblicke:

www.lamaison.de
www.bretagne-paradies.de

Reinhard Vogt
lamaison.bretagne@gmail.com
0761- 400 25 60

Haustiere willkommen

Bretagne 
entspannt.

Moulin de Kerouzic ·  Concarneau
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Patientinnen/Patienten und ihren 
Angehörigen sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der lokalen 
Apotheken, Arzt- und Therapiepraxen für das entgegengebrachte Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr.  

Wir wünschen allen ein ruhiges, zufriedenes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2023.  

Ihr Team vom FSP Pflegedienst

Neues Angebot im Hexental 

Gestalttherapie eine  
 

ganzheitliche Psychotherapie

www.meike-krug.de 
kontakt@meike-krug.de 

+49 (0)176 711 45 112 

Alexander Feninger
Immobilien

Telefon 0761 488 04 390 | Mobil 0170 734 1526 
www.feninger-immo.de

Wir wünschen Ihnen

fröhliche Festtage und

bedanken uns für die

gute Zusammenarbeit.

Staufener Str. 9|79294 Sölden
Tel. 0761-459170 | kern-soelden-dbg.de
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Für das uns im vergangenen Jahr entgegengebrachte
Vertrauen und die Zusammenarbeit bedanken wir

uns und wünschen allen unseren Kunden ein
frohes Weihnachtsfest und ein glückliches,

erfolgreiches neues Jahr 2023.

Haus und Grundstückservice GmbH
Bergmannsweg 6, 79111 Freiburg, Tel.: 0151 183 10 496

FROHE WEIHNACHTEN  
UND EIN GUTES  
NEUES JAHR   

wünscht
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                           Schreinerei 

                           STEIERT & SCHILL 

                           Alte Straße 9 A 

                           79280 Au 

Telefon: 0761 40 44 56 
E-Mail: schreinerei@steiert-schill.de 
www.schreinerei-steiert-schill.de

Geschäfts- und
Privatdrucksachen aller Art
Geschäfts- und
Privatdrucksachen aller Art
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Anpacker gesucht. Mach mit und erschaffe eine umwelt -
freundliche Zukunft. Die beste Ausbildung dafür findest  
Du bei uns im Sanitär- und Heizungshandwerk.

Bewirb Dich jetzt auf eine unserer  
drei Lehrstellen ab September 2023  
lassen-gmbh.de/karriere

Immer besser, wenn Du 
die Energiewende aktiv 
mitgestalten kannst.

HANDWERK. UNSERE BERUFUNG.

TOP-BETRIEB IN FREIBURG SUCHT
(M/W/D)AZUBIS

106-04_30_02v_AZ_EB-Azubi-Energiewende_90x120mm_09-22_LASSEN.indd   1 28.09.22   10:57

30 JAHRE
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FROHE WEIHNACHTEN 
UND EIN GL∫CKLICHES NEUES JAHR

uniontankhof | Markus Kenk e. K. 
Heinrich-von-Stephan-Str. 10-12 
D-79100 Freiburg 

tel            +49 (0) 761 / 731 22 
fax           +49 (0) 761 / 729 00 
email       m.kenk@uniontankhof.de 
 

¥ffnungszeiten 
Mo-Fr      6:00 bis 22:00 Uhr 
Sa            7:00 bis 2 1 :00 Uhr 
So            8:00 bis 20:00 Uhr 
 

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar


